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Hausruf: 1005 

11.04.2018 

VORB~REITUNGSANFORDERUNG 
. Bitte um Vorbereitung für Herrn Minister Jens Spahn 

Termin 
14.05.2018 

Es ist slchemistellen, dass die Vorbereitung bis zum o.a. Tennin bei L l a.d.D. eingeht, parallel per 
Mail an Ll@bmg.bundde , 

Art und Ziel des Termins: Gespräch mit Steffen Kampeter, 
Thema Pflegebranche/ Allgemeinverbindlichkeit, am 16. 

-J\,fai 2018 

Ort: BMG, Berlin 

1 An: _AL:11 ~ per E-Mail] 

Mit der Bitte um 
□ Datenmaterial zur Thematik 

Bitte Information d@r: 
□ Pressestelle 

□ Referat/ Rede /Redebotschaft/ Vortrag/ Grußwort/ Statement/ 
Impulsreferat 
durchLS 

□ Lebensläufe der Gesprächsteilnehmer 
□ Thesenpapier 
□ Gesprächsführungsvorschlag 
□ Informationen zum Veranstalter/ zur Veranstaltung 
~Hintergrundvermerk (u.a. Anlass, bekannte Konflikte, offene Fragen) 
□ Hintergrundmaterial (z. B. Kopien einschlägiger Vorschriften. 

Korrespondenz) 
□ Teilnahme Fachabteilung (Teilnehmer bitte frühzeitig dem Ministerbüro 

melden} 



Gespräch von Herrn Minister. mit Herrn Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber.verbände (BOA) am 16. Mai 2018 

Anlage 1.2 

Tarifbindung 

hier: Bezahlung von Pflegekräfte 

VAL 41 Berlin, den 6. April 2018 

Bearbeitet von: Dr. Martin Sehölkopf (Tel. 1006) 

Betreff: Bezahlung von Pflegekräften; 

Bezug: Anforderung Min-Büro vom 4. April 

1. Bezahlung von Pflegekräften 

1.1 .. Empirische Daten: 

a) Durchschnittliche. monatliche Bruttoeinkommen von (sozialversicherungspflichtig 

beschäftigten) Vollzeitkräften in Alten- und Krankenpflege (Quelle: Entgeltatlas der Bundesagentur 

für Arbeit, !AB) 

Fachkräfte in der Krankenpflege: 

Fachkräfte in der Altenpflege: 

Helfer in der Krankenpflege: 

Helfer in der Altenpflege: 

3.239 Euro 

2.621 Euro 

2.478 Euro 

1.870 Euro 

(eine Differenzierung in ambulant/stationär ist nicht möglich) 

Zum Vergleich: 

Durchschnittseinkommen aller (sv-pflichtigen VollzeiF) Beschäftigten: 

Durchschnittseinkommen von Physiotherapeuten: 

Gehalt Beamter A 8 Buhd (nur Grundgehalt, ohne Familienzuschläge): 

Gehalt Beamter A 12 Bund (wie oben): 

b) Anstieg der Einkommen 2012-2016: 

Fachkräfte in der Krankenpflege: 

Fachkräfte in der Altenpflege: 

Helfer in der Krankenpflege: 

Helfer in der Altenpflege: 

Zum Vergleich: 

+ 8,9 Prozent 

+ 9,4 Prozent 

+ 7,1 Prozent 

+ 9,6 Prozent 

Anstieg Einkommen aller Beschäftigten: + 8,6 Prozent 

3.133 Euro 

2.192 Euro 

2.846 Euro 

4.204 Euro 
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c) Löhne in der Kranken- und Altenpflege nach Bundesländern 

1 Monatliche Bru!toentgelte von Fachkräften und Helfern nach Bundesländern, 2016 
·-·· - - .... ,._ - . - - -- - ------ -

1 1 

- - - _,, __ ,, - . ----- -·-· ···------ - ---- ---- - -

Fachkräfte Helfer 

Fachkräfte in der Fachkräfte in der Helfer in der Helfer in der 

Altenpflege Krankenpflege Altenpflege Krankenpflege 

Schleswig0 Holstei 2.533€ 3.240€ 1.807€ 2.228€ 

Hamburg 2.806€ 3.276€ 2.069€ 2.693€ 

Niedersachsen 2.424€ 3.191€ 1.747€ 2.415€ 

Bremen 2.588€ 3.419€ 1.906€ 2.326€ 

Nordrhein-

Westfalen 
2.801€ 3.370€ 2.175€ 2.701€ 

--
Hessen 2.631€ 3.255€ 1.899€ 2.468€ 

- -

RheinlandcPfalz 2.721€ 3.335€ 1.888€ 2.794€ 

Baden-

Württernbe_rg _ 
2.937€ 3.396€ 2.048€ 2.663€ 

Bayern 2.875€ 3.313€ 2.013 € 2.544€ 

Saarland 2.728€ 3.476€ 2.088€ 2.412€ 

Berlin 2.528€ 3.144€ 1.760€ 2.045€ 

Brandenburg 2.283€ 2.839€ 1.630€ 2.008€ 

Mecklenburg-
2.180€ 2.798€ 1.621€ 1.800€ 

V(J_rpC>mmern 

Sachsen 2.050€ 2.881 € 1.597€ 1.929€ 

Sachsen-Anhalt 1.985€ 2.917€ 1.586€ - 2.153€ 

Thüringen 2.245€ 2.975 € 1.624€ 2.028€ 

Quelle: !AB. 



Referat 411 Bonn, den 26. April 2018 
411-74 
Bearbeitet von: Ulrich Dietz (4420) 

· Termin: 14. Mai 2018 

Über 

Herrn Unterabteilungsleiter Dr. Sehölkopf Sk, 15/5 

Frau Abteilungsleiterin Naase B. Na 15/5 

ReferatLl 

Betreff: 

Bezug: 

Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen in der Pflege - Gespräch von Herrn 
Minister mit Herrn Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) am 16. Mai 2018 

Vorbereitungsanforderung von L lvom 14. Mai 2018 

Anlage: - 1 -

Als Anlage wird ein Hintergrundvermerk übersandt. 

Ulrich Dietz 

C:\ Users \siebertz \App Data \Local\Microsoft\ Windows\ Temporary Internet 
Files\Content.Outlook\0175HJMY\180515_ZV _TV_Gsp. mit Hr. Kampeter am 16.05.18.docx 



// 
Abteilungsleiterin 3 Berlin, den 25. Mai 2018 
315-4342-9/4 
Bearbeitet von: Markus Algermissen (Tel. 3100), Jannis Taube (Tel. 1858) 

Termin: EILT! 

Über 

Herrn Staatssekretäi( ":;, t""' oJLQ.Q_ 

Frau Abteilungsleite~ 

ßl t:,/Jb~- ,kt 
4,1,rlt'<. (/!!,(,l '3'- 05'. 
('f' Nachrichtlich: 

Herrn Minister. '2 ~ S'~ 
Frau PSt'in Weiss 
Herrn PSt Dr. Gebhart 
Ll, 

Betreff: 

Bezug: 
Anlagen: 

Referentenentwurf einer Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die 
Pflegeberufe 
Vorbereitung Spitzengespräch BDA für Herrn Minister am 28. Mai 2018 
-4-

Zur Vorbereitung des Spitzengesprächs wird ein Infovermerk einschließlich Gesprächs

führungsvorschlag vorgelegt (Anlage 1). Er enthält die zentralen Punkte, die die BDA vor

bringen wird. 

Ziel des Spitzengesprächs sollte eine kurzfristige Einigung Im Rahmen einer Ges<)ffitlösung 

sein, die eine termingerechte Einbringung der Verordnung in den Bundesrat sicherstellt. 

Zur Verdeutlichung vor welchem engem zeitlichen Hintergrund die VO weiter zu bearbei

tenden ist, ist ein aktualisierter Zeitplan beigefügt (Anlage 2). 

Detaillierte Vorschläge zur Einigung finden sich (nur der Vollständigkeit halber) in Anlage 

3und4, 



1 Zo ""Sl- L 2oz 'i _., .. ,------· Anlage 1 

~.ßo __ 
Hintergrund: 

Die BDA, die in der Vergangenheit im Grunde nicht als originär betroffener Verband bei den Ge

sundheitsfachberufen bzw. bei den Pflegeberufen in Erscheinung getreten ist, engagiert.sich massiv 

- auch medial - im Rahmen der laufenden Beratungen zum Referentenentwurf zur Ausbildungs

und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe. 

Im Kern.geht es der BDA um die Regelungen des Entwurfs, die sich auf die Altenpflege beziehen. 

Hier stellt sich die BDA ,iuf den Standpunkt, dass 

•· der Altenpflegeanteil in der vorgesehenen Ausbildung deutlich zu gering sei, Insbesondere im 

Vergleich zur bisherigen/noch geltenden Altenpflegeausbildung 

• die im Entwurf vorgesehenen Anforderungen an die Altenpflegeausbildung zu hoch seien 

(Stichwort: Hauptschulabschluss) und daher mit deutlich zu wenigen Auszubildenden in der Al

tenpflege zi.t rechnen sei. 

Letztlich entsteht allerdings der Eindruck, dass die BDA den politisch austarierten Kompromiss des 

pflegeberufegesetzes (Generalistik in den ersten beiden Ausbildungsjahren mit der Möglichkeit 

eines gesonderten Abschlusses in der Altenpflege und Kinderkrankenpflege im letzten_Jahr) über 

den Hebel des VO-Entw\\rfs zu Fallbringen will. 

Bisheriges Verfahren mit der BDA im Rahmender Beratung der VO: 
Die BDA hat eine kritische Stellungnahme im·Rahmen der Verbändebeteiligung abgegeben und an 

der Verbändeanhörung teilgenommen. Herr St hat zur Klärung der streitigen Fragen Gespräche mit 

Herrn Clever (Mi~lied der Hauptgeschäftsführung) geführt. Auf seine Bitte hin hat auch die Fachab

teilung Gespräche mit der BDA geführt (letztmalig am 25, Mai 2018). Diese konzentrieren sich auf 

folgende Streitpunkte/Forderungen der BDA: 

• Einführung von Wahlmodulen mit Schwerpunkt Altenpflege in der Generalistik schon in 

den ersten beiden Ausbildungsjahren - St und Fachabteilung haben dies gegenüber BDA 

klar abgelehnt, da dies die Generalistik grundsätzlich in Frage stellen würde. 

Die BDA hat deshalb zwischenzeitlich ihre Argumentation angepasst und trägt vor, dass es 

nicht um eine Aushebelung der Generalistik gehe, sondern nur um eine „andere Art der 

Stundenaufteilung". 

• Anpassung der Anlage 4 der VO (Kompetenzen für die staatliche Prüfung zum Altenpfle

ger): BDA will den Text der Anlage der VO sprachlich deutlich vereinfachen und die Anfor

derungen (Stichwort: Hauptschüler) senken und hat einen entsprechenden Vorschlag mit 
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weitgehenden Änderungeni.ibersandt - BMG hält diese Forderungen Inhaltlich und im Hin

blick auf den VO-Zeitplan für problematisch, hat der BDA aber - um ein Entgegenkommen 

zu zeigen - am 24. Mai am frühen Abend konkrete Vorschläge gemacht, welche Punkte der 

BDA ggf. im Rahmen einer Gesamtlösung konstruktiv aufgegriffen werden könnten (vgl. 

Anlage 4 zu diesem Vermerk). 

Die BDA hat zurückgemeldet, dass sie Möglichkeiten für eine Einigung bei der Anlage 4 sehe 

und Zusammenarbeit signalisiert. Es bleibt trotz dieser Zusage ein hohes Risiko, dass die Er

arbeitung den zeitlich zur Verfügung stehenden Rahmen sprengt. Dies gilt um o mehr, als 

diese Punkte letztlich auch im Gesamtkontext der VO (mit allen Anlagen) geprüft werden 

müssen und zudem noch mit Pflegeexperten und mit BMFSFJ abgestimmt werden müs

sen 

• Änderung der Stundenverteilung im Rahmen der praktischen Ausbildung der berufli

chen Pflegeausbildung (Anlage 7 der VO): BDA will 1m ersten und zweiten Ausbildungsjahr 

d.ie Stunden der Pflichteinsätze in den drei.Versorgungsbereichen (.,Stationäre Akutpflege", 

„Stationäre Langzeitpflege", ;,ambulante Akut-/Langzeitpflege'•' - Im VO-Entwurf je 400 

Stunden) anders gewichten zugunsten der Altenpflege. HenClever hat zudem gegenüber 

Herrn St vor allem gefordert, den Pflichteinsatz in derpädiatrlschen Versorgung_ (VO-Ent

wurf: 120 Stunden) deutlich zu reduzieren und im Gegenzug die Stundenzahl beim Träger 

der praktischen Ausbildung (dann zugunsten der Altenpflege) zu erhöhen. - BMG hat Ände

rung der Stundenanteile unter Hinweis auf Generalistik abgel_ehnt, ist aber bei der Pädiatrie 

weit entgegengekommen (vgl. Anlage 3 zu diesem Vermerk): Danach würden in der Pädiat

rie bis Ende 2024 übergangsweise 60 Stunden reichen, so dass sich der Orientierungseinsatz 

beim Träger der praktischen Ausbildung entsprechend erhöhen würde. 

BDA hat dazu zurückgemeldet, dass die Absenkung der pädiatrischen Stunden auf 60 al<zep

tiert werden. Sie machte im heutigen Fachgespräch als massiven Punkt geltend, statt der im 

Bereich Ambulanten Akut/Langzeitpflege vorgesehenen 400 Stunden eine Erhöhung 600 

Stunden zu verlangen. (Stichwort 300; 300; 600). Auch das bedeutet einen Schritt weg vom 

Ansatz der General.istik. Zudem sind die in den Bereichen stationäre Akutpflege und statio

näre Langzeitpflege geleisteten praktischen Stunden wichtig, um den Herausforderungen 

einer (guten) Altenpflege gewachsen zu sein 
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• fehlende Kooperationspartner beim Praxiseinsatz 

Die BDA hat heute nochmal vorgetragen, dass sich Schwierigkeiten ergeben können, wenQ 

für einen Praxiseinsatz eines Auszubildenden der Kooperationspartner fehlt (Bespiel: Alten

pflegeeinrichtung findet kein kooperierendes Krankenhaus). Die wollte BDA zunächst über 

eines Gesetzesänderung im Fflegeberufegesetz umsetzen. Die Änderung des Gesetzes 

wurde seitens des BMG kategorisch abgelehnt. 

Es ist nicht auszuschließen, dass es die von der BDA befürchteten Schwierigkeiten in der 

Praxis geben kann. Aus fachlicher Sicht wäre das ein Thema, dass zunächst in dem beste

henden Bund-Länder-Austauschgremium zur Umsetzung der Pflegeberufereform (unter 

der Leitung von NRW) mit den Ländern diskutiert werden sollte (Teilnahme Westerfellhaus 

ist angedacht). Sollte dann eine rechtliche Umsetzung für erforderlich gehalte11 werden, 

können entsprechende Regelungen in einem weiteren VO-Verfahren (z.B. FinanzlerungsVO) 

oder in einem anderen Gesetz angedacht werden. Eine Lösung noch in derVO ist nicht mög

lich. 

• Zusatzhinweis: Eine weitere durchaus zentrale Forderung der BDA.aus ihrer Stellungnahme, die 

aber derzeit in den Gesprächen keine größere Rolle spielt, ist die Berücksichtigung c;les Entbüro

kratisierungsgedankens insbesondere im Hinblick auf die Pflegedokumentation. BMG wird 

diesen Punkt, der auch von anderen zu Recht gefordert wird, bei der Überarbeitung der VO um

setzen. Darauf könnte ggf. auch im Spitzengespräch hingewiesen werden. 

Ziel des Spitzengesprächs: 

Ziel des Spitzengesprächs sollte eine kurzfristige Einigung/Nichteinigung mit der BDA sein. 

Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung sollte vom Bundesrat unbedingt im September 2018 

beraten werden (ebenso wie die FinanzierungsVO, deren Referentenentwurf in Arbeit ist), damit die 

entsprechend~n Lehrpläne und Vorbereitungen an den Schulen begonnen werden können. Nach 

Kabinettbeschluss ist eine Bundestagsbefassung (=Kompromiss aus Pflegeberufegesetz)vorgeschrie

ben. Der Zeitplan ist dementsprechend sensibel. Durch die Diskussionen mit der BDA darl der Zeit

pian nicht weiter verschoben werden - die BDA mag das gegenteilige Ziel verfolgen. Schon jetzt 

wurden Kabinettterniin und Öffentliche Anhörung im BT-G-Ausschuss geschoben. Sofern ein 

Abschluss im BT nicht in der 26. Kw gelingt, kann der BR-Termin am 21.09.18 nicht gehalten wer

den und der BR frühestens am 23.11.18 erreicht werden. Im Hinblick auf die zahlreichen Umstel

lungen für die Praxis ist dieser Termin zu spät u_nd eine Verschiebung des Starts der neuen Ausbil

dung wäre notwendig. 

Konkretes Ziel: Schnelle Einigung mit BDA auf Änderung bei Pädiatrie (60 Stunden) und konkrete 

Änderungen in der Anlage 4 der VO. Soweit die Anlage 4 der VO, die sehr technisch ist, zwischen 
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BDA und BMG abschließend konsentiert werden soll, hat dies Unverzüglich im Nachgang zum Spit

zengespräch zu erfolgen. Eine Einigung auf Arbeitsebene erscheint ausdrücklich nicht realistisch, so 

dass für diesen Fall das Format Herr St mit Herrn Clever, jeweils begleitet durch die Fachebene, 

empfohlen wird. 

Wenn dies nicht gelingt: Keine Berücksichtigung der BOA-Forderungen; Festhalten am Zeitplan für 

Kabinett. 
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Gesprächsführungsvorschlag für Herrn Ministe~ 

• Ausbildungs- und PrüfungsVO ist wichtiges Anliegen - muss termingerecht umgesetzt wer

den 

• VO setzt die gesetzlichen Vorgaben um und eröffnet keine davon abweichenden inhaltli

chen Spielräume 

• BDA bringt sich intensiv ein. BMG ist im Rahmen des Möglichen kooperativ. Heute muss 

gemeinsame Lösung gefunden werden. Zeitplan darf keinesfalls gefährdet werden. 

• Pflegeberufegesetz und die damit verbundene Generalistik steht nicht zur Disposition. Das 

ist der im Gesetz gefundene Kompromiss. 

• Das Zusammenführen von drei Pflegeberufen in den ersten beiden generalistisch ausgerich

teten Ausbildungsjahren bedingt zwingend, dass sich die bisherigen Stundenanteile der bis

herigen einzelnen Pflegeberufe nicht mehr in derselben Höhe wiederfinden können. 

• Neu und sinnvoll: Altenpfleger erhalten verstärkt Kenntnisse aus der Krankenpflege, die sie 

für die.Versorgungs-Anforderungen in diesem Bereich dringend benötigen. 

• Die reine Gegenüberstellungen von Stundentableaus hat im Hinblick auf die Altenpflege 

im Sinne eines „Bisheriges Recht/zukünftiges Recht" nur begrenzte Aussagekraft 

• Gesetz und VO-Entwurf sehen zudem Vertiefungsmöglicpkeiten in Richtung Altenpflege 

und zudem die Möglichkeit eines gesonderten Abschlusses Altenpflege vor. 

• Mögliche Gesamtlösung kann wie folgt aussehen: : 

o BMG ist bereit, in der Anlage 7 der VO im Bereich der Pädiatrie übergangsweise bis 

Ende 2014 von 120 auf mindestens 60 Stunden abzusenken. 

o BMG ist bereit, in der Anlage 4 der VO konkrete sprachliche Vereinfachungen, Um- . 

formulierurigen und Umstrukturierungen im Rahmen einer Gesamtlösung kon

struktiv aufzugreifen. Das gilt auch für Ihre Vorschläge, soweit sie die Stärkung der 

Profilbildung zum Altenpfleger betreffen. Das darf Zeitplan nicht gefährden. 

o Das Problem fehlender Kooperationspartner beim Praxiseinsatz sehen wir. Es muss 

zunächst im Rahmen des Bund-Länder-Ausstauchsgremiums beraten werden, weil 
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die Länder dabei eine zentrale Rolle bekommen. Sollte dann Regelungsbedarf bestä

tigt werden, wird sich eine rechtliche Lösung finden Jassen. Klar ist, dass jetzt weder 

das Pflegeberufegesetz noch die VQ diesbezüglich geändert werden. 

o Das Theina Entbiirokratisiemng und Pflegedokumentation wird BMG in der VO · 

verankern. Wichtiger Aspekt der BDA wird damit aufgegriffen. 

o Nicht aufnehmen wird BMG Ihre Vorschläge für die .Anlage 4 der VO, soweit sie 

wiederum das Ausbildungsniveau gegenüber der bisherigen Altenpflegeausbil

dung erkennbar senken. Auch BDA kann kein Interesse an einer „Altenpflege ligl,lt" 

haben. 

o Die Forderung nach Einfühnmg von Wahlmodulen wird ebenfalls abgelehnt Dies 

würde die.Generalistik in Frage stellen. 

• Wenn es keine Einigung gibt, wird die Verordnung trotzdem al)f den Weg gebracht. Die 

Umsetzung des Pflegeberufegesetzes steht nicht zur Disposition. 



Anlage 2 

~ -- -

Zeitplanung Zeitplan intern 
- -_ - - _.-· 

RefE 22.03.18 

BE-Gespräch 1 19.04.18 

BE-Gespräch 2 23.Kw 

Billigyng HL: VO-E und Entw, Kab.-Vorlage 23./24.Kw 

Zu!. BK-Amt regulär _ 05.06.18 (23. Kw) 

Zul. BK-Amt bei Nachmeldung spätestens 08,06.18, 12:00 Nachmeldeschreiben St 
11.06.18 Nachmitt. Kab. Vorlage (24. Kw) 

Kabinett 13.06.18 (~4. Kw) 

Zul.BT 13.06.18 (24. Kw) 

Überweisung an AfG via Ältestenrat -

(vereinfachtes Verfahren§ 92 GO BT) 24.Kw 

AfG Einführung 25.06.18 (26. Kw) 

AfG Anhörung 25.06.18 (26. Kw) 

AfG Abschluss 27.06.18 (26. Kw) 

BT (Abschluss) 28./29.06.18 (26. Kw) * 
-

27. Kw HH-Woche - 2./3. Lesung HH 2018 

Zu!. BR spät. (Zuleitungstermin) 10.08.18 

BR 21.09.18 

lnkr 10.18 

* Sofern Abschluss nicht in der 26. Kw gelingt, kann der BR-Termin am 21.09.18 nicht gehalten wer

den. Aufgrund der HH-Woche in der 27. Kw und der HH-Woche in der 37. Kw (erste Sitzungswoche 

nach der Sommerpause) kann frühestens in der 39. Kw im Bundestag abgeschlossen werden. Die 

Diskussion über die PflAPrV wird damit über die Sommerpause gezogen. Zudem kann in Folge der 

BR frühestens dann in seiner Sitzung am 23.11.18 abschließen(6 Wochen-Frist). Ein Inkrafttreten 

erfolgt damit frühestens 12.18. Im Hinblick auf die zahlreichen Umstellungen für die Praxis ist die

ser Termin zu spät und eine Verschiebung des Starts der neuen Ausbildung wäre notwendig. 



ENTWURF Anlage 3 

Anlage 7 der PflAPrV 

Stundenverteilung im Rahmen der praktischen Ausbildung der beruflichen 
Pflegeausbildung 

Hinweis BMG: Die lffl!Bmarkierten Stellen können im Zusammenhang mit einer 
Gesamtlösung aufgegriffen werden. 
Erstes und zweites Ausbildungsdrittel 

1. Orientierungseinsatz 

Flexibel gestaltbarer Einsatz zu Beginn der Ausbildung beim 400 Std.ff 
Träger der praktischen Ausbildung 

II. Pflichteinsätze in den drei allgemeinen Versorgungsbereichen 

1, Stationäre Akutpflege 
. 

400 Std. 

2, Stationäre Langzeitpflege 400 Std. 

3, Ambulante Akut-/Langzeltpflege 400 Std. 

III. Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung 

Pädiatrische Versorgung 120 Std.~ 

Summe erstes und zweitei; Ausbildungsdrittel 1 720 Std, 

Letztes Ausbildungsdrittel 

IV. Pflichteinsatz in der psychiatrischen Versorgung 

1. Allgemein-, geronto•, klnder• oder Jugendpsychlatrische 
Versorgung 

2. Bei Ausübung des Wahlrechts nach § 59 Absatz 2 PflBG: 120 Std, 
nur klnder- oder jugendpsychlatrlsche Versorgung 

3. Bei Ausübung des Wahlrechts nach § 59 Absatz 3 PIIBG: 
nur gerontopsychlatrische Versorgung 

V. Vertiefungseinsatz im Bereich eines Pflichteinsatzes 

1; Im Bereich· eines Pflichteinsatzes nach II. bis IV.1. 
Im Bereich des Pflichteinsatzes nach 11.3. auch mit Ausrichtung auf 
die ambulante Langzeltpflege 

2. Für das Wahlrecht na(!h § 59 Absatz 2 pfJßG: 
Im Bereich eines Pflichteinsatzes nach III . 

500 Std. 
. 

3. Für das Wahlrecht nach § 59 Absatz 3 PflBG: 
Im Bereich eines Pflichteinsatzes .·nach 11.2. oder 11.3, mit 
Ausrichtung auf die ambulante Langzeitpflege 

VI. Weitere Einsätze/ Stunden zur freien Verteilung 

1. Weiterer Einsatz (z.B. Pflegeberatung, Rehabilitation, Palliation) 80 Std. 

- bei Ausübung des Wahlrechts nach § 59 Absatz 2 PIIBG: 
nur· in Bereichen der Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen. 

" bei Ausübung des Wahlrechts nach § 59 Absatz 3 PflBG: 
nur in Bereichen der Versorgung von alten Menschen. 



2. Zur freien Verteilung 
Vertiefungseinsatzes 

im Versorgungsbereich des 80 Std., 

Summe letztes Ausbildungsdrittel 780 Std. 

· I Gesamtsumme 2 500 Std.1 



Anlage4 

ENTWURF BDA/bpa 

Anlage 4 PflAPrV 

Kompetenzen für d!e staatlfche Prüfung nach § 28 zur Altenpflegerin· Oder zum Altenpßeger 

Hinweis BMG: Die fWOO;narklerten·Passagen können Im Zusammenhang mit einer G_e~a!f't_15sung_ aufßegriffen werden. 

1. Pflege~lHffi'Aiilprozesse un~-P-ffo-ged-lagoostl-k-ln· akuten ·und dauerh_aften -PHegesltUatloneri -verantwortlich planen, organ lsleren, 
gestalten, durchführen, ste,uern und~- - . 

1. Die Pflege von alten Menschen verantwortlich planen, organlslere_n, gestalt8'i1--;.durthf~hren, steuern und ~

Die Absolventinnen und Absolventen 

fil ~~~~t~~~ spezifischen Thf:IOrlen urid Modelleri zur P:flegeprozessplanung~ und nutzen 
diese , 

~~~~lH:~, 

12)_ übernehmen Verantwortung für die OrnBillsaUofi;:Steuerung und Gestaltung des Pflegeprozesses bei alten Mensbhen, 

el Wi1 " " .. ". . . 
Pflegetlia9ooseF1,bei !']lten Menschcen· 

und beschreiben den Pflegebedarf unteF+#AiH.RieFl\1ngNeR 

21 SGhätzeR-OlvefSe---Wleg~sse--uR~~ee$1:f---bekilten--MeAs-shel1--alll:lh-in---iootabileR-11esllfl{llleitHGhen--llAEl----wlAerabl&R 
kebeA&&~ualioneR--eiR, 

1.e) handeln-die--Pfle9~ele---mif:..gem----2u---pfle9end8n-allen MenSGhen----1Jn0---gogebooenfallß-..8e!A_~gs.persorien--au5;--6ßt;zen iJesiGheRe 
Pfü-.9ema!Mlahn1en-eiA-und-evaluiereR-gemeln~am·-die--Wifksamkeit--l::ler---Pflege:--handeln personen~ und zlelorientiert Pfleqelnteiventlonen l'.!1!t 
dem zu pflegenden alten Menschen Und seihen Bezugspersonen aus und setzen theoriegela[let Konzepte und Maßnahmen·rler ~ 
!lfilt!9.fu!ng und Bot~uung zur Förderu.tiCJ von·$elbständlqkeit und Lebensqualität ein. 



fil ~se Lebensaufl!i!mJ,!.I1.d..&!!9o□m!e bei Pflepe~.filll~..Q...Yß!UY~ 

ll nutzen Pflegedokumentationssysteme, um Ihre Pflegeprozessentscheidungen lfftlet Pfleg~ V0.1i::{11ten Menschen selbstständlg und Im 
·Pflegeteam z„ M 4 IJ, ' 

gl eßtwiGkelR-mil-alleß--..--MeASGhen,--füre1-1-Bezug&pemonen--tmd --der-n-...ooil!laleR-Ne~!firnE1Rl&preOhem:le-leben-sweltarfontieJte-Angebete-----al-i: 
Auselnal¾iefWlwng-mk-und.ßewälti91,mg-von-PflegabedGr:fligkeU--mt~e~l9eF1-;- · 

gi:l-) stimmen die Pflegeprozessgestaltung auf spezifische ambutante-un-d Slatlonäre V~rsorgungskontexte fllr alte· Menschen ab, 

-Gesundhef\$f örden.1»g-t1 nd-Pfäventionv 

Dle Absolventinnen und Absolventen 

a) erheGel\,-BT-kläreR-una-.lnt-er-pral-k\fe1'1---f)fle·9eb8af)g~en-vot-1-alten-MeRSGRen-oo~mplex8R-9es\mdReitllGM~emlag8R- anRam:l--'JGll-"\ 
pflege- •md beiaugs1r1ic-&eAAOMfttf~-E-fkem:it:nissen,untetstotzen pflegen be~_.h.;ir.@ten alte Menschen alte !Ylenschen bei Qg§]!ndheits
uod präventiven Maßnahmen 

b) t.1Ftte~H-alle-MeR6l;lkl,:/A--mll'-ffi-Mltwil%_t.1H!:}-8fl-4ei~ntwiolduflg--Vefl-fashliGl-1-be!:fr-OlldeteFI-Pflege1nt~HV8n-tiOnen-aaF-Ge&mGAeltsft'lrdeAJf'\ij-; 
PravemieR--tmd-Kw'atkm,- , -- · 

d}~All81l-HiRweis.z-eiGh8fl-.fluf-e:iR~!:fliGh&--Gewaltal.l6Qblmg--i~8fiJWAQ-V8fl-alte-A--MeHSehef'\-Ufül-feflaktief0FHRre BeabaahWA!,!e-frim 
thera~eut-isal-ien-+eam-. 



e)------------veFfllgen-ü0er---ein--integratives-Veratämlnis-.ve11---pRysisGheRr-f$yol-llwAen-und-p&yGhGsornatiaGhefl-ZuoammenhäA9oo--iR-t:l8f-P--fleg~on alleA 

ij-------------rkennen--Wissens0efizite----Yfld--eFsGhließe»..-siGh----bel---Ele9aff..-&el06tändig--ne1:1e-lnfoFFFl-8!iooefl--2,1:1--den-Wiss-ensbereisl¼efl--def-P.fleg0-;
~ewnlflleitsför-GGl'UA{}-HA~l~nsbes(m~a~trlssRGFl4'.t-a9esfal!t!n€JGfh 

3. Pßege- und ßctreumu)sDrozesseund-Pflegedtagl\05-tik-von alten Menschen In hochJielaste-ten.und kritischen Lebenssituationen 
verantwortllch planen, organisieren, gestalten1 durchführen, steuern und-'&Valt~ bßWcrten. 

Die Absolyentinnen und AbSolventen 

&a)-pflegen, begleiten, unterstützen und beraten alte Menschen sOWJ~ d&rElri~se;ugsperso_nen · · 

liif:'"1iiiiiW!.&1"~4i w ~li&&,. --·-· . . -- ~ 

' ~ 

llcli_~~W\o,.~~ ziLlE~\LlWii~~~ 
. . - _,. . 



9) IIRIII!: 

ol 

4, In lebonsbedrohllchen sowie In Krisen- oder Katastrophensituationen zlel(j~,rlchtof~b·andefn; 

Dle Absolventinnen und AbsolventM 

ai-a). 

§'. !Pf!Yi 

&r!!l. treffen in lebensbedrohllchen Situationen erforderliche lnteiventloh·s~ntscheid!,mgen u.f)d reiten lebenserhaltende Sofortmaßna!imen bis zum 
Eintreffen der Arzlin oder des Arates ein, · 

J..b) koordinieren den Einsatz der Ersthelferlilnan oMi. Er'athelfer Pi~_7:uffiü:1n·~tr.effen der Ärztin oder des Arztes, 
. . . .-. . . . 

Qa) erkennen Notfallsltuatlonen In Pflege- ll~Cf:·;(3aaundhelt581rlt!c~(Ungen Und handeln nach den Vorgaben des NOtfallplanes und der Notfall
Evakulerung. 

5. Alte Menschen bei der i.ebens~estaltu~lr":unterstü~8~_;_ begleiten und beraten. 

Die Absolventinnen und Absol)l.tlnten 

a) erheBeA--Se~!~liale--llnd-bleij$fiSGtie-lRfGrim;itionen--aGwie--1Jnlerstut~JJn9smäQliG!:tkeilar-1-d1Moh-Bezugspersenen-YF1d-s8m:la 
Nat2weFk-e-hei---altell-Mamx;heiwF1d-_j~~eren~~essoorser-t-HF1~ordaR1F19en--ifl-4er Labens 1,100--EffiWIGklungsgestalk!flffrYri~ .\Jfil 
die Bedeutung des sozialen und ~gltuiellen Umfelds sowie der Biografie für G.~Lund Lebensqualität · 



c) berOaksiGAiigen-Oai--cl~r----f!-lamms---um:l--Gestalwng-von-AUta9eaklivitätEm--Elie--BBGHff-Ai&se---tlfl9---efWmt-ll119eA,dia--klllluml!eA--1(1'1Rtexte, 
die-sraEalen-L.a9eR,--Gie---äntwiak-11:1Agspfiase-um:l--EntwiGklungsaufgabeA-VE.11H!!llel-l'Mens0hen, machen theoriea und konzept~ifate Angebote 

zu Aktivitäten. 

Qd) bezl8hen frelwllllg Engagierte ~r Unterstotzung und Bereicherung der Lebenegesra:I1un.g in dt~rV~rsorgungaprozesse von alten Menschen ein. 

6. Entwicklung· Und Autonomlo In dor Lebensspanne fördern. 

Die Absolventinnen und A~solventen 

a) wahren das Selbstbestimmungsrecht __ ""' _ , 
. Selbitbestlmmungsfählgkell el~geschränkt i:;,lnd, 

, .insbesondere auch, wenn sie in Ihrer 

b) unterstützen alte Menschen mit angeborener oder erworb8;~1\BJ11_hindeJ:1J_ng b~1-c(e_r.W,!~J~therstellung, Kompensation und Adaption elnge$chränkter 
Fähigkeiten, um-sie-f(lfihnen elne möglichst selbständige En~lcklung, Läbensfllhrur'lg-und gesellschaftltche Teilhabe zu befähigen,1)rmQglichet:L 

c) tragen durch _rehabilitative Maßnahmen bel alt~ti_ M8nsch~h-~um:J:rhalf Un~:~Uf.Wledererlangurlg von AHtagskompatenz bei, 



II. Kommunikation und Beratung personen- und sltuatlonsorlentlert gestalten, 

1. Kommunikation und Interaktion mit alten Menschen und ihren Bezugspere0tietl-pers0ri8h- und sltuatlonsbezogen gestalten 
und eine angef!)essene lnformatlon sicherstellen. · 

Die Absolventrnnen und Absolventen 

&at-machen sich eigene Deutungs- und Handlungsmuster In ,der j:lfl.s~.erischen 111teraktioh· m_it alten Menschen und ihren 
Bezugspersonen und mit Ihren unterschiedlichen, lnsbesohdera klll.l'Urellen und·s9zialen 'Hintergründen bewusst und reflektieren sie, 

~-l!tl_ -

e} erkennen Kommunlkatli;>nsb§lrrieren, insb!;!sondere bel i;peziflschen Gesundheitsstörungen oder Formen von Behinderungen im Altar, und 
se1zen unterstützende un(IJ(ömpenslereridE! Maßnahmen ein, um diese zu Ober-brocken, 



2, lnformatlon, Schulung und Beratung bei alten Menschen verantwortllch·.organlsleren, [l~stalten, steuern und 

&i.Hliiiiil!!il"' 
Die Absolventinnen und Äbsolv1::nten 

a) informieren alte Menschen zu komplexen gesundhelts-. und _pflegebelogejlen f'taQestellungE,1:n und weitergehenden Fragen der 
pflegerischen Versorgung, 

b) setzen Schulungen mit Einzelpersonen und kleineren Gruppen zil pflegen-cter alter,-Menschen um, 

c) beraten a_lte Mensohen und ihre Bezugspers?nen _im Umgahg tnlt-_kl'ankhetts- sowie theraple- und pflegebedlngten Anforderungen und 
~.sie, Ihre Gesundhe,IIS_z!ele in größtmt>glicheY S:albstständigkeit und Selbstbestimmung zu erreichen, 

d) mflekUeran-ihra--Möglk.llkßilen4md~AlMfl§&A--i'tUr--Ge6l:altblng-11aR--,pmfe11s-kme\l0n-lRfflfffiatloos-,lnstruktloos...,..Sch1.1lungs-1.1M 
ßeralur:1g8afl9800lsR--8ei-altoo-Mer:if.iGhefh. 

,3,-filhisGh-r-eftektiert--handeln, 

-l}i&,Ab&olvenliA!Wfl--llflMboolver:iteA 

a}s-&1.z-an.s-iah-für-die-VGFWiFklk;lu1ng-va~~nsahem-eSAtetr,-€thikkodf?.~-1.md---die-Färdar-ung-der--sp~s-she-n-8edOFmi6-Se-.uAd--Geweh-nheiten 
v0n .zu-pß9floodefl-.altaR--MeA6GhOR-ufla-ihren---8eaugsperooneA--ein, 

b}föRl8ffi41Aa-untemtüt-zen---alten-MeAsohen--bei---deF--Selbs-tverwlrkUohu-ng--Wld----Selbstbes-limmung--llOOf---9as-algeA_a,l.ebeR,-(füGh-unt0f
AbwäguA9-k011kunierenclei:-ethisoher.flrJnziV>ien.-



o-)-tragen-in--ethi&GAeA-Dller-nmasituatie,A~llen-Me»Gshen----odef ... -¼Anm-ßewgsper.e01'!en-im-int0Fpf0feSSieReffefl----Ger;,präGh-;ruf 
9eA'lairisame~1twheid\clllgsfi!ldl!A9-bek 

III. Intra~ und lnterprofesslonelles Handeln In unterschiedlichen systemlschen Ko11texten verantw:O:rtllch gestalten und mitgestalten, 

1. Verantwortung In der Organisation des quallflkatlonsheterogenen Pfleg'!'team$•i(bernehmen, 

Die Absblventfnnen und Absolventen 

a) stimmen Ihr Pßegehandeln zur Gewährleistung klientenorlent!erter komplexer ·Pfleg$prozesse Im qualiflkatlonsheterogenen Pflegeteam 
ab und koordinieren die Pflege von alten Menschen unter·Berdckslchtlgung 'ct:Eir. jeweili'gen Verantwortungs~ und Aufgabenbereiche, 
insbesondere in der stationären Langzeltversorgung und amblll~nteti Pflege. 

b) delegieren· unter .Bei"ückelchtigun9 weiterer rechtlliiher BGiitimmungeh au_s~geWählte Maßnahmen an Personen anderer 
Qualifikationsniveaus und überwachen die Dur_c~führungequ8Iität, 

c) beraten Teammitglieder kollegial bei pflegetiiChlicheh'Frage-stellunQ"eh Und untersfützen sie bei der ÜMrnahme und Ausgestaltung lhre"s 
jeweiligen Verant\3/0rtungs- und Aufglil!>Elhber~lches, -

d) beteiligen _steh Im Team an der Einarbeitung neuer. Kolleginnen und-Kollegen und letten Auszllbildende, Praktikantinnen und Praktikanten 
sowie freiwillig Engagierte in __ unterschletlllchen Ve-rs9rgungssetting~ an, 

e) Obernehmen Mltveran!wartung·tor _dle·orgi;li'llS_atlQn und ·Gestaltung der gemeinsamen Arbeitsprozesse, 

ij 

2. Ärztliche Anordnungen Im PHeg_eko~iex.t eigenständig durchführen, 

Die Absolventinnen und Absolventen 

'· 

! 



a) beachten umfassend die Anforderungen der Hygiene und wirken verantwortlich an det, lnfektlonspräventlon In den unterschledllchen 
pflegerischen Versorgungsbereichen mit, · 

b) führen entsprechend den rechtlichen B8slimmungen eigenständig ärztlich ver,anlasste Maß'!ai:imen der medizinischen Diagnostik und 
Therapie bei alten Menschen durch, 

c) beobachten und interpretleren •. ... . . _ 
und Kompllkatlonen, auch in lnstabllen oder krisenhaften gesundheitHclien Sltliatföneö, 

Pflegephänomene 

d) unterstotzEln und begleiten zu pflegende alte Menschen umfassend Buch bei iil~asiven Maßnahmen der Diagnostik und Therapie, 

e) echätzen chronische Wunden bei alten Menschen prozessbegleitend'.ein, ve~orgen sie verordnungsgerecht und stimmen die weitere 
Behandlung mit der Ärztin oder dem Arzt ab, 

f) veflfeteR-die---tm---Rahman---ßas----Pf~epro2!-El&&eS----g8WGn;neAan. E!ns-shätainge~eElia9ooseR--l:ffiG---erfur4erlieAoo 
ßehaAcllungskensequemreA--bei-alten-Mem;ml'iaß:..ifl....oora..il;i~effJf'Gfe8Skmelle~&ammenarbeil-. Unlerstützon alte Manschen µnd ihre 
ße:zug5pers9nen,.hru ärZtlicheo Konsullatiefneri und"EfitschejdlJnqen. 

3, In lnterdlazlpllnäron Teams a.n der Vorsorgung und Bohari'iHIJng von alten Menschen mlt~lrken und Kontinuität an 
Schnittstellen slchont. · 



Dle Absolvent nnen und Absolventen 

a) kennen die Strukturen und übernehmen Mitverantwortung In der interdlszlpllnären VetSorgung und Be-handlung von alten Menschen und 
untersttltzen die Kontinuität an Interdisziplinären und lnetitutionellen Schnittstellen. 

b) bringen die pflegefachliche Sichtweise lfl die interprofessionelle Kommunikation ein, 

c) bearhelten-interf;)rofessi(mella-Kooflikt0-ffi-eiAem-gemeinsameR-AushanEllung&prozGstN1.Uf--Augenhöl:ia, 

Qd) koordinieren die Pflege von alten Menschen In verschiedenen Versorg_ungskontexten und organlslereii Termine und 
beruf&gruppenObergreifende Leistungen, 

Qe) koordinieren die Integrierte Versorgung von chronlscih krarike,n alten, ~ansehen l~··der Primärversorgung, 

;[~-JtMW-iitmIBiiA~ 
IV. Das eigene Handeln auf der Grundlagl) .von._Gesetzen, Verordnll_ngen un(HIUtlschen+.elUiR-ieA-reflektiel'Gn und begrUnden. 

1. Die Qualität der pflegerischen Leistungen uhd der Versorgung In den verschiedenen Institutionen sicherstellen. 

Die Absolventinnen und Absolventen 

a) Integrieren erweil~rte Anforderungen zliHnt'3rn_en und externen Qualltätsslcherung In das Pflegehandeln und verstehen 
Qualitätsentwicklung· und -sleherung iei1s·rechtlich verankertes und Interdisziplinäres Anliegen in-ln~titulionen des Gesundheitswesens, 

b) wirken an Meßnahmeii der Qualitätssicherung sowie ~verbesserung mit, $8~1l-BiGR---fQH:lie--Ym-setwflg-evldaAW8oierter-uA<ll00e1' 
IRterpF8fess-kmellef-be-illiriie~ar-ds--allt•URfJ-leisteR~Elfl-Bellr-ag-~uF-Weiterefl~!Gkl~Af!Gl'lkmgsspwifiooher-Kemepte; 



ru erfüllen die anfallf:!nden Dokumentatlorlsverpfllchtungen euch Im Kontext von interner und externer Kontrolle und Aufsicht, 

ill. 00ef!.}r.Qfoo-regelmäßlg-die-eigeAe--µflegefisGhe-----Pfaxis---4urall-kr.llisehe-Reflexione~li-€valuatiel-1--irn-t,iinbliok--au~r9ebAi&-t!Ad 
P-atiertl:eRor.JeAtiefUflfJ--UAd.z~ehen-Sslwö&fG\geruflgen-füF-d~terentwisklUflff--der-f2flegequalität. 

2. Versorgungsl(ontexte und System::i:uaammenhän{ie Im Pflegehandeln berllckslch_tlgen und dabei ökonomische und 



6kologische Prinzipien beachten. 

Die Absolventinnen und Absolventen 

a)üben den Beruf Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben sowie unter eerücksichtlgun·gJhrer ausblldungs- und berufsbezogenen Rechte 
und Pflichten eigenverantwortlich aus, · 

1•,::.:, erkennen dl~ Funktion der Gesetzgebung Im Ges;undhE!lts- und Sozlalber&ich zur Sicherstellung des gesellschaftlichen 
Versorgungsauftrags In stationären, teflstationären und anib.ulanten lilandlungsfeldern, 

d) • -
Abrechnungssystemen, 

Handlungs,-.ufld Entscheidungssp!Eilräume In untersch1edlichen 

e) wirken an der Umsetzung von Konzeptert.Ui'ld Leitlinieo zur ökonOrrilsChen und ökologischen Gestaltung der Einrichtung mit. 

V. Das-eigene Handeln auf der Grundlage Von wI66iln66haft11ohoh;fsi-l«mntnls-sen-Und-:berufsethischen Werthaltungen und Einstellungen 
reflektieren und begründen. · · 

1. Pflegehandeln an akt-ueU8ß-'-:Wisse-tl&Chaftll<:hen-6r¾Onntnissen,---ktsbosont1era----an--pflegowissei-lschaftlioh1m 
f.on;&mffig-s~nlas<m-,-+heGJ'le~d-M0dellen-ausR&hten,ethlschen Leitllnlen und beruflichen Aufgaben orientieren 

Dte Absolventlnnen ,llh<ll Absolventen ... 



Q)_ kö!J.!!gr)_fil[lß--f!!~slungen im beruflichen Allta!!_fil!9emessen umgeben und nehmen Unterstützunqsangebole an und wahr 

.1'1!l'W~~~ 



~· ~ 

~4U·'"!'l'll1l'lffi'W"'Wli\'l"iiF~iirull.füjtj 
b)--------eFSGhließoA-SiGl:l-pflege--uRG----b&wg&'o'Ji&SeASGhaf!liohe-F--OFSGffilRQS8f9ebniSße:--Oezes~ie--Pflege-vell-alteR-MBR8GheFH!AG 
bewerteR sie-hinsiGRU~aiGhweite,Ges-N-u~eru;,der:--Rel&vani!-llfld-Eles-Unwekwlgßpeletl-:!ial&; 

<>)----GagfÜfltloo-und-reflekl:iaraH-4as-PflegehaAdelFl-kenti1'1Uieflieh-auklef-ßasiJ;--V(!IH.ii0lfäUlßeA---8det-Sp~SGAoo-pflegawist>ellBOhaftli&oofl 
uml-ba;wgsw!sseflsGJ:laflliaheA-evid~nzbaaiertefi.--SkldienergelmiS8en,+11eeHet'i~eplefl.--llnd-Meäelkm, 

2.---¼wanlw~nl-YR{f-ffiHiie--[iinlwisakluni;Hfobenslangeß-beFAOl\-)--doi'-olgenen-PGrßönllGhkeit---&9wie-da6-bomfliche...Selhst-vers\änd-ß~s 
übemehnwn-. 

t>le----Abselventinnen-und-Abwlven!en 

a}--· --bewaff8fl---4a~ebooslaf19&---t,erflen--ala-----e_lfi.------QemeAt a or · 13efS0f\liGhe11--uF1d-berun~~ile~enlwiskluA9-lllld-übemehmen 
&geR-in-itiaUve URGI-V~FäRtW9Ftl:IRQ-füf-das-eige,Re-l-€1ft._en,-

b) ............... ehmen-dreheRt4e--QbeH:XjeF-Uf1tSffefdet-ufl9~iti~rkennoo-die-RetwoodigeA-1/.ar-äRdemfl9oo-8m-Arb&llsplatz..uHdleQef 
_Geß--8fijenen-Kempeten~p"r.efil&-UM-leitia~r'8ul>-entspr-e6Ae~ndl1cmw,initiatiwn-ab, 

e)--------6ei2:en-Strategien-,1wr-:-:-~r!.sa1iGR--Ufüi-... --ßewältigtm!}-uRvermeidbarei'-bemfliGhBl'-::---ßelast.uAgert---Qeidel\.--ein--uRd--------rlehmeR
lJflterstütwAQsaRgebote---ff/lhZ:älß!J--wahi:-=ed":IH0Fdem-d-lese--aktiv-ein, 

d)--------------Jekller&A-;lllre--flef$eflliohe-liRtwiGkl1.mg-ala-i)rofe&siet1ell--Pflegende-umi-sAl.>NiGkeln-ein-eigeAes----Pf.lßgeverslä11EIR-i6---00Wle-•elA 
bemfliches S01bGtverntänd-nis--m1n,ir-Berüek.siahtl§W19-bat1:1fset-hisGhef-.lloo--eig-OOeF-ethistH'lef-..-OberzGuguAgeR;-

e}~erfQgeA--oo&f---ßiR-1/.er-stäRGAis---fti!'-dia--Rist-er.i&lmen---Zusamm8flMR!J(;Hles..Jlflegebef!:lfs-tmd,positkmi0reR-.aish-~eruAißR8n 
Pflegeaus-l;ild1,mg--fm--KoAtexH;ler--GesundheUsber-ufe-ul1ter-8el'GGks-k$tig1:1Rg-der-ausgewiesenen-Vofbehalls.allfga~A, 



ft--ver-stehefKfle-ZusammeRl-'l(ftRge--zwiscAeR EleA geeoUsshaftlkmett,sw!OO~rafi&GA~fKl-{ikG00~9fl-Ver-änElerungen-uRG-Elef 
8erufseRlwiGkillR9,-







Taube, Janni,s -315 BMG 

Betreff: WG: Antwort: AW: Telefonat Pflege heute 14.30 Uhr 

Gesendet von meinem BlackBerry lO•Smartphone. 
Von: ivlorltz Lohe <M,Lohe@arbeltgeber.de> 
Gesendet: Fteitag, 25. Mai 2018 16:40 

· An: Wald, Susanne -3 BMG; Algermlssen, Markus -31 BMG 
Ce: Barbara Dorn · · · 
Betreff: Antwort: AW: Telefonat Pflege heute 14.30 Uhr 

Sehr geehrte Frau Wald, 
sehr geehrter Herr Algermissen, 

haben Sie vielen Dank für d_as konstruktive Gespräch. 

Wie besprochen, im Folgenden die Auflistung der Punkte,-die wir Herrn Kampeter und Herrn Clever als Vorbereitung 
für das-Gesptäch am Montag mit Bundesminister Spahn und Staatssekretär Stroppe zum Thema 
Pflegeberufeverordnung mitgeben: 

1. Eigenständiges und auf die Anforderungen in der Altenpflegepraxis ausgerichtetes Kompetenzprofil: 
• Überarbeitung der Anlage 4 der Verordnung. 
• Einführung/ Verankerung von Wahlpflichtmodulen im schulischen Unterricht für Auszubildende zum 
Altenpfleger beieits in den ersten beiden Ausbildungsjahren. 

2. Erhöhung des zeitlichen Anteils der praktischen Ausbildung bei(ll Ausbildungsbetrieb: 
• Änderung der Gewichtung zwischen den drei Pflichteinsätzen nach Anlage 7 der Verorqnung zu 300 / 300 / 600 
Stunden anstatt 400 / 400 j 400 Stunden zu Gunsten des Pflichteinsatzes, der beim Ausbildungsbetrieb absolviert 
werden muss. 
• Zeitliche Reduzierung des Pflichteinsatzes im Bereich der Kinderkrankenpflege (pädiatrische Versorgung) nach 
Anlage 7 der Verordnung von 120 auf 40 Stunden. 

3. Flexibillsierung·der praktischen Pflichteinsätze in_ den drei Versorgungsbereichen: 
• Wenn ein Ausbildungsbetrieb ohne Eigenverschulden keine geeigneten Kooperationspartner.für die praktische 
Ausbildung findet, können praktische Pflichteinsätze auch in anderen Versorgungsbereichen bzw. be,im 
Ausbildungsbetrieb durchgeführt werden. Dieses vorgehen muss mit den zuständigen Aufsichtsbehörden 
abgestimmt werden .. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Barbara Dorn 

Bildung I Berufliche Bildung 

T +49 30 2033,1500 
bildung@arbeitgeber.de 

BDA I DIE.ARBEITGEBER 

Moritz Lohe 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Breite Straße 29 l 10178 Berlin 

www;arbeitgeber.de <http:/ /www.arbeitgeber.de> 

<https://twitter.com/DieBDA> 
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Taube, Jannis -315 BMG 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: 
Betreff: 
Anlagen: 

Bitte wie besprochen 

alg 

Von: Kossebau, Sabine -PR3 E!MG 
Gesendet: Montag, 28. Mai 2018 10:07 

Algermlssen, Markus -31 BMG 
Montag, 28: Mai2018 10:49 . 
Taube, Jannls -315.BMG; Szur, Maria-315 BMG 
31 .JlMG; 315 BMG; 3 BMG 
WG: BDA-Gesprächsunterlage Anlage 4 Teil 2 Wahlpflichtmodule 
SMFC-B-FS-018052810000,pdf . 

An: Wald, Susanne -3 BMG <Susanne.Wald@bmg.bund.de>; Algermissen, Markus -31 BMG 
<Markus.Algermissen@bmg.bund.de> 
Ce: 31 BMG <31@bmg.bund.de>; 3 BMG <3@bing.bund.de> 
Betreff: BOA-Gesprächsunterlage Anlage 4 Teil 2 Wahlpflichtmodule 

Liebe Frau Wald, lieber Herr J\lgermissen, 

wie gerade besprochen anbei der Scan der von Herr Clever mitgebrachten Unterlage zwV. 

Viele Grüße, 

Sabine l<ossebau 

1 



·• 

BDA-Vorschlag • Ergänzung Anlage 4 um Wahlpfllchtmo<lule: 

Anlage 4 Teil 2 · 

Wahlptllchtmodul 1: 
Lebensqualität-und Autonomie bei Pflegebedarf sichern 
ßio11rafle und Lebenswelt 
Angehlir!glll'lilthelt 
Tellhabe . 
After und aeli!nderung 
Wohnen und hliuslld1e Pflege 
{neue Wohnformen, Wohngemeinschaften, Servicehäuser, Verblinde etc.} 

1 

Ernährung un.d hauswlrtsthal'tlli:he Unterstütrnngs!el$tungen 
Technik, Medien und Robotik 
fnklu~lon und Vielfalt 

1 Senlorl!npo!ltlk u11d-vertretungen 
1 Kultursenslb1e Pflege und Betrf.'uung 

Gi"enzen des Hand"elns, 11thlscl1e·fragest&Hungen und DIiemmata 

1 
Wahlpflichtmodul 2a: 

. DE1me:ntlell erkrankte Menschen begleiten und unterstützen 
Spezlfls~he.s Wl~sen zur Demenz 
Rahmenempfehlungen Herausforderndes Verl)alten 
S3 leltlinlen Demanten 
Demenzspezlflsthe-s Pflegcverständnls {l\sslsten2J 
Vertierte l:Xpettlse demen:upeilfischer Kon1.eptti und nlchtmedlkoment&cr DC!trouungwnsätze: 

i Mtl!eUtheraplo • Lobensweltgestaltung 

1 BlografiCilrbelt 
, Vatldat1011/lnU!g-ratlvtiVa-lldat1011 
! 'Basale Stimulation 
, Pflege nach Kltwood 
i Dementia Care Mapplng 
' lilstverfahren (DEMTEC, MMSi, \Jhrcntest, eMAIi 
: PRISCUS Uste 1t1adäquaic Medikation für MinD 



~ Wahlpfllchtmodul 2b: 
! Krtsen verstehen, und auf sie spezifisch 1,md angemessen rea ernn können 
f" Krisenbegriff {Umbruch, Veränderung, Entwi~klungserfordernlsf ·-- - .. 
! Venustreaktion_en: 

Depression 
Trauerarbeit 
zwänge 
SulzldaUtn 
sucht{A!koho1, fäblelten) 
Dcllr, Wabn,Scblrophrenle 
llmg,mg mltherausf,:,_rderndem V11rhaltan 
Treumatlslerungen 

['W"a~h71p~ll~l.chcctm-o~d,-cl-cc3,~~--·~---·--- ------------~ 

1 Im Sterben begleiten 
' l'alllätlv.a Pflege 

i :~~:1::::~::~::~:~:";!1astungen 
· Par.$h1e SterbehHfe/aktlve Sterbehilfe 
i Petl11nt1-,nverfOgung/Vorsorgel/'Ollmac:ht 
! Trauerarbeit 

AMthled nehmi?n, Rituale 
!~L .. 



Wahlpfllchtmodul 4: 
Gespräche professlone!I führeri können 
Gesprächsführung-l<llenten/ßewohner, Angehörige, kollegen 

Grundla1«1n des kllentenzentrlerten Ge$präths 
Aufnahme 
Interview 
Beratung, Schulung, Aufklärung, Begleitung 
i=aUbesprei:htillg, fleflexlon· berufllch~r Handlungssltuationen 
Moderation 
Konfllktge5prilche 
Anerkennung und l<rlt!k 
Gewaltfrele l<Otrlmunlkatlon 
FathlltheAnleltungund Unterweisung von Pflege-- und 8etreuu11~ass1Jtenten 
lntailratlve Validation 
Valldatlon 

Wahlpflichtmodul 5: 
Rechtssli::her handeln unc.f lrtformleren können 
Grundfflehte, z.B. Unverletillch!{elt der Wohn uns. Brief-, Po;t- und Fernmeldegehe!mn\s 
Schweigepflicht und Datenschutt 
Betreuungsrecht und ßetreuung:;verfahren 
Unterbrll"lgungstetht 
Sterbehllfe / -akthl. pa~[V 
"rbrtieht 
Haftum; 
Gara!ltenpflli:ht 
Strafrncht, z.B. frelheltsentzlehen~e Maßnahmen, k6rpe~vertenung durch Untarlassen, 
Arheltsrecht 



Frühling, Daniela -215,216 BMG 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Betreff: 
Anlagen: 

Danke fürs drucken! 

Von: Wald, Susanne -3 BMG 

Maisch, Viola -PR3 BMG 
Dienstag, 29. Mai 2018 15:Öß 
Frühling, Daniela -215,216 BMG 
Nachbereitung Spitzengespräch BDA 
2018-05-29 Anlage 1 - Nachbereitung Spitzengespräch BOA 28.05.2018 
Ergänzung§ 48 PflAPrV.docx; 2018-05-29 Anlage 2 - Nachbereitung 
Spitzengespräch BDA28.05.2018 Anlage 7 PflAPrV.docx 

Gesendet: Dienstag, 29. Mai 2018 15:05 
An: Maisch, Viola -PR3 BMG'<Viola.Maisch@bmg.bund.de> 
Betreff: WG: Nachbereitung Spitzengespräch BDA 

Susanne Wald 
Ministerialclirektorin 

Abteilung Gesundheitsschutz, Medizin- und Berufsrecht 
Bundesministerium für Gesundheit 
Friedrichstraße 108, 10117 Berlin 

Tel.: +4903018441-3010 
Mobil +49 163 8038413 
3@bmg.bund.de 

Von: Wald, Susanne -3 BMG 
Gesendet: Dienstag, 29. Mai 2018 15:01 
An: Stroppe, Lutz -St BMG <;Lutz.Stroppe@bmg.bund.de> . 
Ce: l(ossebau, Sabine -PR3 BMG <~ine.Kossebau@bmg.bund.de>; Algermissen, Markus -31 BMG 
<Markus.Algermlssenlfi)bm&.!llilli!,de> 
Betreff: WG: Nachbereitung Spitzengespräch BOA 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 

im Nachgang des Spitzengespräches zwischen Herrn Minister und der BDA am 28.5. findet heute Abend um 17.30 
Uhr ein weiteres Gespräch mit der BDA auf Fachebene statt, um die gestern erzielten Ergebnisse umzusetzen und 
die letzten Details im Rahmen einer Gesamtlösung zu besprechen. 

Gestern hat Herr UAL 31 mit Frau Dorn von der BDA telefoniert und die jeweilige Wahrnehmung der Ergebnisse des 
Spitzengesprächs ausgetauscht. 

Wie sich zeigt, gibt es viele Gemeinsamkeiten, aber auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Grundlage des 
· Gesprächs heute Abend sind aus unserer Sicht folgende Punkte: 

[Seite] 



1. Komplex „Wahlmodule" (siehe beigefügte Anlage 1)- Umsetzung bezüglich der Curricula durch 
Empfehlungen: 
Unser konkreter Umsetzungsvorschlag besteht darin, dass der Fachkommission(§ 48 Absatz 2 PflAPrV-E) bei 
der Erarbeitung des Rahmenlehrplans die Möglichkeit für „vertiefende Angebote hinsichtlich spezifischer 
Fallsituationen im Pflegealltag" ausdrücklich eröffnet wird. In der VO-Begründung sollen dazu mögliche 
Bereiche aufgezählt werden, die den Überschriften der von der BDA vorgesehenen Wahlmodulen 
entsprechen; außerdem Beispiele aus dem Bereich Kinderkrankenpflege. Hiermit ist" das grundsätzliche 
Inhaltliche Anliegen der BOA aufgegriffen, ohne die Formulierung „Wahlmodule" aufgreifen zu müssen. 
Wahlmodule hatte der Minister in der Vergangenheit klar abgelehnt. Wahlmodule in der vor der BOA 
vorgeschlagenen Form sind auch nicht mit dem BMFSFJ umsetzbar. 

Die Fachl<ommlsslon Ist das geeignete Gremium, diese Forderung umzusetzen, da Ihre Empfehlungen bei der 
Erstellung der schulinternen Curricula zu berücksichtigen sind. Sie haben empfehlende Wirkung nach§ 48 
Absatz 3 PflAPrV-E. § 48 Absatz 2 PflAPrV-E sieht vor, dass im Rahmenlehrplan kompetenzorientierte und 
fächerintegrative Currlculumelnhelten mit Ziel- und Inhaltsempfehlungen für den theoretischen und 
praktischen Unterricht festgelegt werden. systematisch bietet es sich an, hier anzuknüpfen und die 
Curriculumeinheiten durch die Möglichkeit für vertiefende Angebote zu konkretisieren. Entsprechende 
Vorgaben für vertiefende Angebote in§ 2 Absatz 3 PflAPrV-E (ursprünglicher Vorschlag der BDA) würden 
dagegen den Pflegeschulen direkt Inhalte für ihr schulinternes Curriculum vorschreiben und damit 
kompetenzrechtllch in die Länderzuständigkeiten eingreifen. Der Weg über die Fachkommission ist insofern 
am geeignetsten. 

Eine Übernahme des von der BDA vorgelegten Teil 2 der Anlage 4 zur PflAPrV-E (Wahlpflichtmodule) kommt 
nicht In Betracht, da sie die Systematik der übrigen Anlagen sprengt. 

2. Stunden der Pflichteinsätze in Anlage 7 der PflAPrV-E {Stichwort 400/400/400) 
Das Ergebnis des Spitzengesprächs wurde von Abteilung 3 so verstanden, dass die Stundenverteilung der 
Pflichteinsätze in der Anla_ge 7 unverändert bleibt. Frau Dr. Dorn hat im Nachgang gegenüber Herrn UAL 31 
eine· andere Wahrl)ehmung mit Blick auf Ihre Argumentation während des Spitzengespräches geäußert. Frau 
Dorn hat Sie so verstanden, dass hinsichtlich des Pflichteinsatzes im Bereich „ambulante Akut
/Langzeitpflege" eine Flexibillsierung (z.B. 200/200) zwischen beiden Bereichen möglich sei. Das sei eine 
interessante Argumentation, die ausdrücklich begrüßt werde. Dann solle dies aber auch In der Anlage 7 der 
PflAPrV-E ausdrücklich klargestellt werden. 

Herr UAL 31 hat gegenüber Frau Dorn klargestellt, dass ßMG das Ergebnis des Spitzengesprächs anders 
verstanden hat: Es soll hier keine Änderung geben. Diese Aussage wird Abteilung 3 im Gespräch heute 
bekräftigen. Eine Aufteilung des Pflichteinsatzes· In 9mbulante Akutpflege und in ambulante Langzeitpflege 
ist nicht möglich. Beide Bereiche sind im Rahmen eines Pflichteinsatzes einheitlich abzudecken. Das Gesetz 

· geht nach§ 7 Absatz 1 PflBG von drei Pflichteinsätzen In den drei allgemeinen Versorgungsbereichen aus 
(,,allgemein.e Akutpflege in stationären Einrichtungen", ,,allgemeine Langzeitpflege in stationären 
Einrichtungen" und „allgemeine ambulante Akut- und Langzeitpflege"). Herr ST hat ledlgllch zum besseren 
Verständnis und zur Verdeutlichung, wieviel Stunden geleistet werden, im Spitzengespräch zu den Stunden 
in der Altenpflege entsprechend jeweils 200 Stunden für beide Bereiche im Rahmen eines Einsatzes 
angesetzt. 

3. Flexibilisierung der Stunden der pädiatrischen Versorgung (siehe beigefügte Anla~ 
Ergänzend zur übergangsweisen Absenkung der Stunden auf 60 bis höchstens 120 Std. wird In der 
Begründung ein Hinweis aufgenommen, dass die Flexibilisierung Gegenstand der vorgesehenen Evaluierum, 
des Pflegeberufegesetzes sein kann. Damit wird als Kompromiss die Bitte der BDA in Richtung einer 
,,Überprüfung" teilweise aufgegriffen; technisch bleibt es bei der auslaufe~den Übergangslösung. 

4·. Überarbeitung der Anlage 4 der PflAPrV-E 
BDA sieht weiterhin Überarbeitungsbedarf, schriftliche Rückmeldung wird im laufe des heutigen Tages 
erwartet. Herr Minister habe sich laut BDA klar gegen Akadernisierung ausgesprochen. Es sei vereinbart 
worden, dass die vom BMG mit~ gekennzeichnet.en Punkte „gesetzt", d.h. akzeptiert seien. Außerdem 
komme eine „wissenschaftliche Pre>filbildung" der Auszubildenden aus Sicl'it der BDA nicht in Betracht. Dazu 
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soll es heute von der BDAVorschläge geben. Herr UAL 31 hat deutlich gemacht, dass man das mit den 
„gesetzten grün markierten Punkten" mal so stehen lasse. Natürlich müsse im Einzelnen die Formulierung 
angesehen werden. Bei der BMG•Fachebene sei als Ergebnis eher angekommen, dass BDA von großer 
Annäherung bei Anlage 4 gesprochen habe. 

5. Problem bei fehlendem Kooperationspartner_; 
BDA berichtet, d11ss Herr Minister das mögliche Problem als solches erkannt und ernst genommen habe 
(Herr Minister und Herr Kampeter hätten sich hier ein „westfälisches Ehrenwort gegeben"). Man.sei so 

. verblieben, den Punkt im Rahmen der FinanzierungsVO zu prüfen bzw. ggf. über das Bund-Länder
Begleitgremium zu adressieren -dies deckt sich soweit Ja mit der BMG-Wahrnehmung. BDA meint aber 
darüber hinaus, dass auch eine Gesetzesänderung in Betracht gezogen worden sei. Das hat Herr UAL 3i 
abgelehnt. · · 
Abteilung 3 erwägt, den Punkt als mögUchen Beratungsgegenstand in dem geplanten Schreiben an das 
Bund-Länder-Austauschgremium zur Umsetzung der Pflegeberufereform (NRW) zu erwähnen, mit dem auch 
die mögliche Teilnahme des Pflegebeauftragten der BReg angesprochen werden soll. Einer späteren 
Änderung, z.B. nach einem entsprechendem Votum des Austauschgremiums, ist vorstellbar. 

Sind Sie mit dieser Grundlage und Einschätzung für das heutige Gespräch auf Fachebene so 11inverstanden? / b 
Falls es heute Abend zu keiner Einigung kommen sollte, erscheint es mit Blick auf den Zeitplan ratsam, dass Herr lt 
St morgen mit Herrn Clever abschließend spricht,{ ggf. unter Teilnahme. der Fachebene). Wären das aus Ihrer Sicht . 
möglich? . 
Dann könnte wir das heute Abend erforderlichenfalls ansprechen (und auch ein bisschen damit drohen). (/ 

Herzliche Grüße · 
Susanne Wald 
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ENTWURF 

Anlage 1 

Stand: 29. Mai 2018, 14:30 Uhr 

Mögliche Ergänzungen zur Umsetzung der Gespräche zum Kompl.ex „Wahlmodule" sind 
im Normtext gelb hervorgehoben: 

§48 

Erarbeitung und Inhalte derRahmenpläne 

(1) .Oie Fachkommission erarbeitet die Rahmenpläne auf Grundlage der in den Anlagen 1 
bis 4 dieser Verordnung beschriebenen Kompetenzen, die in den beruflichen Pfle'geausbildungen 
vermittelt werden sollen. Die in Anlage 6 festgelegte Stundenverteilung fürqen theoretischen Und 
praktischen Unterricht legt die Fachkommission dem Rahmenlehrplan urrd die irfder Anlage 7 
festgelegte Stundenverteilung für die praktische A1Jsbildung · · IE(gt sie dem 
Rahmenausbildungsplan zu Grunde. ·· 

(2) Im Rahmenlehrplan und Rahmenausbildungsplan wertj~Jl kotnp~tenzorrentierte und 
fächerintegrative Curriculumeinheiten mit Ziel• und lnhalt$1;1mpfehl4ngen für :den theoretischen 
und praktischen Unterricht sowie für die praktische Ausbildung festgelegt. Im Rahmenlehrplan 
kann die Fachkommission vertiefende Angebote. hinsichtlich spezifischer Fallsituationen im 
Pflegealltag berücksichtigen. 

(3) Die Rahmenpläne haben empfehlende \/Virkung. 

Begründung: 

Zu § 48 (Erarbeitung undJnhalte der Rahmenpläne) 

Die Rahmenpläne entf-alten als .Orientierungshilfe zur Umsetzung der Ausbildung nach dem 
Pflegeberufsgeset;;;.und der Ausbildungs, und Prüfungsverordnung empfehlende Wirkung und 
greifen somit nicht in c!ie Durchführl,lngsiuständigkeit der Länder ein. In dieser Form sind die 
Rahmenpläne. wichtige Gr_undlagen für.eine inhaltlich möglichst bundeseinheitliche Umsetzung 
der neuen Pflegeau$bildung. Die iri. der Anlage 6 festgelegte Stundenverteilung für den 
theoretis.cl1en uhd. praktischen Unterricht sowie die in der Anlage 7 festgelegte Stundenverteilung 
für die praktische Ausbildung legt die Fachkommission den Rahmenplänen zu Grunde. Dabei 
kann die Fachkommission im Rahmen des theoretischen und praktischen Unterrichts in den 
ersten beiden Ausbildungsdritteln vertiefende Angebote für spezifische Fallsituationen vorsehen. 
Dies· kann unterschiedliche Bereiche mit unterschiedlichen Schwerpunkten betreffen,. etwa die 
Sicherung der Lebensqualltät und der Autonomie pflegebedürftiger Menschen, die Unterstützung 
und Förderung einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die Begleitung und 
Unterstützung dem.entiell erkrankter Menschen, die Sterbebegleitung, das professionelle Führen 
von Gesprächen, das Erhalten und Fördern von physischer und psychischer Unversehrtheit von 
Kindern und Jugendlichen, die Förderung von Famlliengl!sundheit durch Stärkung elterlicl'ler 
Kompetenzen oder auch die Kompetenz, rechtssicher handeln und informieren zu können .. 



ENTWURF 

Anlage2 

Stand: 29. Mai 2018, 14:30 Uhr 

Anlage 7 der PflAPrV 

Stundenverteilung im Rahmen der praktischen Ausbildung der·beruflichen 
Pflegeausbildung 

Erstes und zweites Ausbildungsdrittel 
,. Orientierungseinsatz 

Flexibel gestaltbarer Einsatz zu Beginn der Ausbildung beim 400 Std.* 
Träger der praktischen Ausbildung 

II. Pflichteinsätze in den drei allgemeinen Versorgungsbereichen 

1. Stationäre Akutpflege 400 Std. 

2. Stationäre Langzeiipflege 400 Std . 
. 

3. Ambulante Akut-/Langzeitpflege 400 Std. 

III. Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung 

Pädiatrische Versorgung 120 Std.* 

Summe erstes und zweites Ausbildungsdrittel 1 720 S~d. 

Letztes Ausbildungsdrittel 

IV. Pflichteinsatz in der psychiatrischen Versorgung 

1. Allgemein-, geronto-, kinder- . oder jugendpsychiatrische 
Versorgung 

2. Bei Ausübung des Wahlrechts nach § 59 Absatz2 PflBG: 
120 Std. nur kinder- oder jugendpsychiatrische Versorgung 

3, Bei Ausübung des Wahlrechts nach § 59 Absatz 3 PflBG: 
nur geroritopsychiatrische Versorgung 

V. Vertiefungseinsatz im Bereich eines Pflichteinsatzes . 

1. Im Bereich · eines Pflichteinsatzes nach II. bis IV.1. 
Im Bereich des Pflichteinsatzes nach 11:3. auch mit Ausrichtung auf 
die ambulante Langzeitpflege 

2. 
Für das Wahlrecht nach § 59 Absatz 2 PflBG: 
lrri Bereich eines Pflichteinsatzes nach III. 

500 Std. 
----

3. 
Für das Wahlrecht nach § 59 Absatz 3 PflBG: 
Im Bereich eines Pflichteinsatzes nach 11.2. oder 11.3. mit 
Ausrichtung auf die ambulante Langzeitpflege 

VI. Weitere Einsätze/ Stunden zur freien Verteilung 

1. Weiterer Einsatz (z.B. Pflegeberatung, Rehabilitation, Palliation) 80 Std. 
- bei Ausübung des Wahlrechts nach § 59 Absatz 2 PflBG: 

nur in Bereichen der Versorgung von .Kindern und 
Jugendlichen. 

- bei Ausübung des Wahlrechts nach § 59 Absatz 3 PflBG: 
nur in Bereichen der Versorgung von alten Menschen. 



2. Zur freien Verteilung Im Versorgungsbereich des 80 Std. 
Vertiefungseinsatzes 

Summe letztes Ausbildungsdrittel 780 Std. 

I Gesamtsumme 2 500 Std. f 

• Bis zum 31. Dezember 2024 entfallen auf ;,111. Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung" 
mindestens 60 und höchstens 120 Stunden. Die gegebenenfalls freiwerdenden 
Stundenkontingente erhöhen entsprechend die Stunden von „1. Orientierung$einsatz". 

· ~-er• 

Vorschlag für Ergänzung in der Begründung zu § 3 Absat,z.,4_ Pfl~!i'r\f.:E (Praktische 
Ausbildung): , ·· 

„Der Stundenumfang des Pflichteinsatzes in der pädiatrischen Vers9i;ing nach(§,;7 Absatz 2 
PflBG (vgl. Anlage 7, III.) kann für einen Übergangszeitntwrn liist~1Jtr,1"3'i/0ea1i!:tnper 2024 flexibel 
gestaltet werden. Damit kann je nach Bedarf den ausblfo:leridei'i"~)hrichtungen lm Hinblick auf 
mögliche Kapazitätsprobleme bei der Durchführung des Pfli~htei\isijµ:es in der pädiatrischen 
Versorgung ·aut,reichend · Zeit gegeben werder;,, die Aus'61,1$lungss,trukluren entsprechend 
aufzubauen. Die Flexibilisierung des Stundel'l!-)mfangs des Pflichf~insatzes in der pädiatrischen 
Versorgung und ihre Umsetzung in der Prai<is katjo, in die l;Valuierung nach § 68 PflBG 
einbezogen werden." · · 



ReferatL4 
.L4-79 
Bearbeitet von: · Manuela Schumann {Tel. 1451) 

Über 

Berlin, 29. Juni 2018 

Termin: 29. Juni 2018 

HerrnStändigenVertreterL r\O 70/0o 
FrauAbteilungslei'.~rin L ~ ?,r'_l __ · __ · -~-----

Herrn Staatssekretar oiJul' 20~itungsregistr~~-~- . 

Frau,PSt'm Weiss . 1 Eing.: 2 9; Juni 20!B ::: . a, hrichtlich: 
0 !. Juli 2018 }, cf/.. .~;~· 'J.,Ie ·rn Minister 

zurOCk: _. .. _,,, .• :· weiter: '_:,,_·· .. •·.tH. ·rn PSt Dr. Gebhart ·• ... ~ r·~, ~,,. 
lag vor j .V.<J(. -ialf Aus , '·· L l 

Betreff: Gespräch PSt'in Weiss mit Herrn Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA) am 3. Juli 2018 · 

Bezug: Vorbereitungsanforderung vom 8. Juni 2018 mit Themenwünschen der BDA vom 21. Juni 
2018 

Anlagen: - 5 -

Herr Kampeter, Hauptgeschäftsführer der BDA sei Juli 2016, war von 1990 bis 2016 Mitglied des 

Deutschen Bundestages und von 2009 bis 2015 Parlamentarischer Staatssekretär im BMF. Er hat 

Frau PSt'in Weiss um ein Gespräch zu den in Anlage 1 aufgeführten Themen gebeten. 

Als Terminvorj:Jereitung sind Sprechpunkte und Hintergrundinformationen zu folgenden Themen 

beigefügt: 

Krankenversicherung 

• Beitragsentwicklung (A1uage 2) 

• Parität (Anlage 2) 

Pflegeversicherung 

• Beitr!lgsentwicklung/-steigerung (Anlage 3) 

• Ausbildung (Anlage 4) 

• Allgemeinverbindlichkeitserklärung (AVE) von Tarifnormen in der Altenpflege (Anlage 5) 

Arbeits- und sozialrechtlichen Reformen (Anlage fil 
• Teilhabechancengesetz · 

• Reformvorschläge Arbeitslosenversicherung und Qualifizierungsoffensive 

Die Referate 217,315,411,415 habenzugeliefert, die Referate 228 und 414 waren beteiligt. 
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VORBEREITUNGSANFORDERUNG 
filr Frau Parlamentarische Staatssekretiirln Sabine Welss MdB 
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Art & Ziel Gespräch mit Herrn Steffen Kampeter Hauptgeschäftsführer der 
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An Abteilung L 
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Mit der B_itte um 

□ Datenmaterial zur Thematik 

D RedeNortrag/Grußwort/Statement, Keynote ll2!tt!!J•I• FlleßtexVWorddokument, 

Schriftgröße 2i, 1½-zeiligl 

□ Thesenpapler 

D Informationen zum Veranstalter/zur Veranstaltung 

r)J( Hintergrundliermerk (u.a. Anlass, bekannte Konflikte, offene Fragen) 

D Hintergrundmaterial (z.B. Kopien einschlägiger Vorschriften, Korrespondenz) 

D Teilnahme Fachabteilung 

D Sonstiges: 

Herzlichen Dankl 

Mit freundlichen Grüßen 

Elmar Beyer 

C <'C6e'il r 
Anlage: Selten 



Schumann, Manuela -L4 BMG 

Von_: 
Gesendet; 
An: 
Ce: 
Betreff: 

Liebe Frau Schumann, 

Beyer, Elmar -PR1 BMG 
Donnerstag, 21. Juni 2018 17:48 
Schumann, Manuela -L4.BMG 
Ueberall, Anne -PR1 BMG 
Themen BDA Termin am 3.7. 

heute Abend habe ich die ersehnten lnformatiQneri der BDA für das Gespräch zwischen Frau PStln Weiss und Herrn 
Kampeter erhalten. Besprochen werden sollen die folgenden Punkte: 

Krankenversicherung: 
• Beitragsentwicklung 
• Parität 

Pflegeversicherung: 
• Ausbildung 
• Allgemeinverblndlichkeitserklärung (AVE) von Tarifnormen in der Altenpflege · 

Würden Sie die Vorbereitung koordinierend übernehmen? 

Eine Frlstvßrlängerung bis zum 28.06. ist möglich. 

Vielen Dank und viele Grüße 

Elmar Beyer 

[Seite] 



Anlage 2 
Gespräch von PSf in Weiss mit Herrn Steffen Kampeter, 
Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA 
am 3. Juli 2018 

Zuarbeit von Referat 217 Berlin, 28. Juni 2018 

l{rankenversicherung: Beitragsentwicklung und Parität 

I. Mögliche Sprechpunkte 

• Ab 1.Januar 2019 wird der Zusatzbeitrag aufgrund der Vorgabe des Koalitionsver
trages zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragen. 

• Trotz paritätischer Finanzierung gilt es zukünftig die wettbewerbliche Ausrich

tung des Gesundheitswesens zu stärken. 

• Nachdem es im Jahr 2016 erstmals seit vielen Jahren zu einem moderaten Anstieg 
der Beitragssätze um 0,2 Prozentpunkte kam, konnte der durchschnittliche Zu
satzbeitrag für das Jahr 2018 um 0,1 Prozent auf 1,0 abgesenkt werden. 

• Für die kommenden Jahre ist im Bereich der GKV mit einer moderaten Beitrags
entwicklung zu rechnen. Mit dem GKV-VEG wird der Abbau insgesamt hoher Fi-. 

nanzreserven bei den Krankenkassen ab dem Jahr 2020 fokussiert. Dies kann in der 
Folge zu einer Senkung beziehungsweise Stabilisierung des Zusatzbeitragssatzes 

führen. 

II. Hintergrundinformation 

Seit dem 1. Januar 2015 beträgt der allgemeine Beitragssatz der GKV 14,6 Prozent der bei
tragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder. Diesen Beitrag tragen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer je zur Hälfte (7,3 Prozent). Darüber hinaus erheben die Krankenkassen einen allein 
vom Versicherten zu tragenden, einkommensabhängigen Zusatzbeitrag, wenn die Zuwei
sungen, die sie aus dem Gesundheitsfonds erhalten, nicht zur Deckung ihrer voraussichtli

chen Ausgaben ausreichen. 

Nachdem es bei einer Reihe von Krankenkassen seit Anfang 2018 in relativ geringem Um
fang zu Beitragssatzanhebungen kam, beträgt der durchschnittlich von den Krankenkassen 
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erhobene Zusatzbeitragssatz 1,07 Prozent (Stand: Mai 2018). Die Beitragssätze der Kranken
kassen liegen zwischen 14,6 bis 16,3 Prozent. Die Spannbreite ist mit 1,7 Prozentpunkten 
erheblich kleiner als 2008 vor Einführung des morbiditätsorientierten Risikostrukturaus
gleichs (Morbi-RSA). Im Jahr 2008 reichten die Beitragssätze der gesetzlichen Krankenkas
sen noch von 12,2 bis 17,4 Prozent, was einer Spanne von über 5 Prozentpunkten ent
spricht. 

Mit der Einführung des pauschalen, vom Versicherten zu tragenden, kassenindividuellen 
Zusatzbeitrages im Jahr 2009 wurden von einigen Krankenkassen bis 2012 Zusatzbeiträge 
erhoben. Andere Krankenkassen konnten ihren Versicherten aufgrund einer positiven Fi-

. nanzentwicklung pauschale Prämien gewähren. In den Jahren 2013 und 2014 hatte sich die 
finanzielle Situation aller Krankenkassen so stabilisiert, dass keine Krank.enkasse mehr ei
nen Zusatzbeitrag erhob. 

Mit Einführung des mitgliederbezogenen, prozentualen Zusatzbeitragssatzes und der 
gleichzeitigen Abschaffung des Sonderbeitrags von 0,9 Prozent ist der Zusatzbeitrag seit 
2015 kein Alleinstellungsmerkmal einzelner Krankenkassen mehr, sondern die Regel. 

Die Zusatzbeiträge sind im derzeitigen Finanzierungssystem ein unverzichtbares Instru
ment zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung und zur Si
cherung einer qualitativ hochwertigen und zugleich bezahlbaren Versorgung in Deutsch
land. 

Die Stärkung des Wettbewerbs unter den Krankenkassen hat mit der Einführung von Zu
satzbeiträgen in den letzten Jahren zu erheblichen Anstrengungen der Krankenkassen ge
führt, effizienter zu wirtschaften und sorgsamer mit den Beitragsgeldern der Versicherten 
umzugehen. Dies zeigt sich unter anderem in einem erheblichen Anstieg der Einsparungen, 
die die Krankenkassen in Rabattverträgen mit der Pharmazeutischen Industrie erzielen so
wie in dem moderaten Anstieg der Verwaltungskosten der Krankenkassen. Effizientes 
Wirtschaften ist angesichts steigenden Ausgabendrucks notwendige Voraussetzung für eine 
langfristig finanzierbare Gesundheitsversorgung auf hohem qualitativem Niveau. 

Der positive Einfluss des Wettbewerbs ist somit ein wesentlicher Grund für die Beitrags
satzstabilität. Nachdem es im Jahr 2016 erstmals seit vielen Jahren zu einem moderaten An
stieg der Beitragssätze um 0,2 Prozentpunkte kam, konnte mit Blick auf die zu erwartenden 
Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2018 auf Basis der Annahmen des Schätzerkreises der 
durchschnittliche ausgabendeckende Zusatzbeitrag für das Jahr 2018 um 0,1 Prozent auf 1,0 
abgesenkt werden. 

Wie von den Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart, soll 
auch der Zusatzbeitrag mit Inkrafttreten des GKV-Versichertenentlastungsgesetzes (GKV-

-3-
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VEG) ab 01. Januar 2019 zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern geleistet 

werden. 

Die Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung einschließlich der Rentnerinnen und 
Rentner werden durch die paritätische Finanzierung des Zusatzbeitrags mit einem Volu
men von rund 6,9 Milliarden Euro entlastet. Entsprechende Belastungseffekte ergeben sich 
für Arbeitgeber und Rentenversicherungsträger. Für die Arbeitgeber führt die vollständige 
Wiedereinführung der paritätischen Finanzierung nach derzeitigem Stand zu einem An-

. stieg des Beitragssatzes von 0,5 Prozent und bedeutet finanzielle Mehrbelastungen ab dem 

Jahr 2019 von rund 4,9 Mrd. Euro jährlich. 

Die aktuelle Finanzlage der GKV ist überaus positiv zu beurteilen. Nach Überschüssen von 
3,5 Mrd. Euro in 2017 und rund 400 Mio. Euro im 1. Quartal 2018 verfügen die gesetzlichen 
Krankenkassen über Finanzreserven in Höhe von rund insgesamt rund 19,9 Mrd. Euro 
(Stand Ende März 2018). Angesichts der Entwicklung der Überschüsse und Finanzreserven 
der Krankenkassen und einer erkennbar mangelnden Bereitschaft zahlreicher Krankenkas
sen, vorhandene Spielräume für Beitragssatzsenkungen im Sinne ihrer Versicherten zu 
nutzen, sind im Rahmen des GKV-VEGgesetzliche Maßnahmen vorgesehen, die die Kran
kenkassen stärker als bisher veranlassen sollen, ihre Finanzreserven abzubauen und die 
Mitglieder über die Absenkung der Zusatzbeiträge zu entlasten. Dazu werden für die Fi
nanzreserven der Krankenkassen und für die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds ge
setzlich definierte Höchstgrenzen vorgesehen und automatische Abbaumechanismen ge-

. schaffen, damit überschüssige Mittel der Gesundheitsversorgung wieder zugeführt und die 
Zusatzbeiträge stabilisiert beziehungsweise gesenkt werden können. Die Abbaumechanis
men sollen nach einer RSA-Reform ab dem Jahr 2020 greifen. Gleichzeitig dürfen nach den 
vorgesehenen Regelungen des GKV-VEG Krankenkassen mit Finanzreserven von mehr als 
einer Monatsausgabe bereits ab 2019 ihren Zusatzbeitrag nicht mehr anheben. 

Der Abbau der Finanzreserven bei einzelnen Krankenkassen kann durch Senkung bezie
hungsweise Stabilisierung des Zusatzbeitragssatzes zu einer Entlastung der Arbeitgeberin
nen oder Arbeitgeber ab dem Jahr 2020 über drei Jahre in der Größenordnung von jährlich 
rund 0,25 bis 0,5 Milliarden Euro führen. Dabei sind die Vertreter der Selbstverwaltung (Ar
beitgeber und Arbeitnehmer) zukünftig gefordert, stärker als bisher darauf hinzuwirken, 
dass vorhandene Spielräume für Beitragssatzsenkungen bei den jeweiligen Krankenkassen 
zugunsten der Versicherten und Betriebe ausgeschöpft werden. 





Anlage 3 
Gespräch von PSf in Weiss mit Herrn Steffen Kampeter, 
Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA 
am 3. Juli 2018 

Referat 415 
Bearbeiter: Magnus Kuhn (Tel. 1215) Berlin, 29. Juni 2018 

Pflegeversicherung: Beitragsentwicldung 

I. Mögliche Sprechpunkte 

• Die soziale Pflegeversicherung wird dieses Jahr voraussichtlich mit einem Defi

zit von etwa 3 Mrd. € abschließen. 

• U.a. weil zur Zeit noch mehr Pflegebedürftige von den mit der Einführung des 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs verbundenen Leistungsverbesserungen pro

fitieren als im Vorfeld angenommen, ist eine Beitragssatzanhebung um 0,3 Bei

tragssatzpunkte ab 2019 notwendig. 

• Diese Beitragssatzanhebung reicht ohne weitere Leistungsverbesserungen un

ter den derzeitigen Bedingungen aus, um die sonst in den kommenden Jahren 

zu erwartenden Defizite zu decken und die Maßnahmen des Pflegesofortpro

gramms zu finanzieren. 

II. Hintergrundinformation 

1. Beitragssatzanhebung mit Umsetzung Sofortprogramm 

Die im aktuellen Entwurf des Pflegepersonalstärkungsgesetzes und im Beitragsentlastungsge
setz enthaltenen Maßnahmen haben folgende Auswirkungen auf die Finanzsituation der so
zialen Pflegeversicherung: 

• Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Förderprogramm mit jährlich bis 
zu 100 Mio. € von 2019 bis 2024. 

• Zuschüsse zu Maßnahmen zur Förderung der Digitalisierung in Pflegeeinrichtungen im 
Umfang von insgesamt 310 Mio.€ in den Jahren 2019bis 2021. 

• Vergütung von Beratungsbesuchen ca. 50 Mio.€ ab 2020 
• Hinzu kommen Mindereinnahmen vor 135 Mio.€ jährlich ab 2019 durch die geplante Ab

senkung der Mindestbemessungsgrundlage für Selbständige. 
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Finanzwirkungen des Sofortprogramms und des Beitragsentlastungsgesetzes 

Jahr . 2019 2020 2021 2022 
Verhandlung Vergütung Beratungsbesuche 50 50 50 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 100 100 100 100 
Digitalisierung 100 110 100 
Mindereinnahmen Selbständigenbeiträge 135 135 135 135 
gesamt 335 395 395 285 

Zur Finanzierung dieser Finanzwirkungen und zur Deckung der aktuellen Defizite reicht die 
angekündigte Beitragssatzanhebung von 0,3 Beitragssatzpunkten ohne weitere 
Leistungsverbesserungen unter den derzeitigen Bedingungen aus. 

2. Beitragssatzentwicklung bei Umsetzung weiterer Maßnahmen des Koalitionsvertrags 

Die Kosten der Umsetzung der weiteren Maßnahmen des Koalitionsvertrags hängen von der noch 
nicht feststehenden genauen Ausgestaltung ab. Abhängig davon könnte sich ein zusätzlicher mittel

. fristiger Finanzbedarf von nochmals ca. 0,2 Beitragssatzpunkten ergeben. 

3. Ursachen des aktuellen Defizits 

Durch die großzügigen Überleitungs- und Bestandsschutzregelungen beim Übergang zum neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff erhalten derzeit mehr Pflegebedürftige höhere Leistungen, als sich bei 
einer (technisch kaum durchführbaren} Neubegutachtung aller Pflegebedürftigen ergeben hätten. 
Mit dem Ausscheiden der übergeleiteten Pflegebedürftigen reduzieren sich diese Ausgaben wieder. 
Dieser Prozess verläuft langsamer als ursprünglich geschätzt, so dass die Zusatzausgaben über einen 
längeren Zeitraum anfallen. 
Höhere Ausgaben als während der Erarbeitung des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes im Jahr 2015 
erwartet ergeben sich auch im Bereich der Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen. 
Insgesamt ist daher mit einem Defizit von rd. 3 Mrd. € in 2018 zu rechnen. 

4. Gesamtwirtschaftliche Einordnung der geplanten Beitragssatzanhebung 

Der erforderlichen Beitragssatzanhebung in der Pflegeversicherung steht eine mindestens gleich 
hohe Beitragssatzsenkung in der Arbeitslosenversicherung gegenüber. In der Summe steigen des
halb die Sozialversicherungsbeiträge nicht und bleiben weiterhin unter 40 %. 



Anlage 4 
Gespräch von PSf in W_eiss mit Herrn Steffen Kampeter, 
Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA 
am 3. Juli 2018 

Referat 315 
Bearbeiterin: Maria Szur (Tel. 2620) Berlin, 27. Juni 2018 

Pflegeversicherung: Ausbildung 

, I. Mögliche Sprechpunkte 

• Die am 28. Juni 2018 im Bundestag verabschiedete Ausbildungs- und Prü

fungsverordnung für die Pflegeberufe setzt die im Pflegeberufegesetz geregel

ten Einzelheiten der Pflegeausbildung um. Sie ist essentieller Bestandteil der 

Reform der Pflegeberufe. (Bundesrat 21. September 2018) 

• Der Auszubildende kann zukünftig zwischen einem einheitlichen Abschluss 

als Pflegefachkraft oder einem Abschlus.s in der Kinderkranken- oder Alten

pflege wählen. 

• Das Berufsbild der Altenpflege wird durch klar auf die Altenpflege zugeschnit

tene Kompetenzen erhalten und gestärkt. 

• Alle, die den Beruf der Altenpflege anstreben, bringen mit dem geforderten 

Schulabschluss die notwendigen Voraussetzungen mit. Keiner wird überfor

dert. 

• Die Auszubildenden können im Unterricht vertiefende Angebote für spezifi

sche Fallsituationen und Zielgruppen nutzen. So ist es z.B. möglich, sich spezi

ell mit der Begleitung und Unterstützung dementiell erkrankter Menschen zu 

beschäftigen. 

II. Hintergrundinformation 

1. Pflegeberufegesetz 
In der letzten Legislaturperiode hat der Bundestag das Pflegeberufegesetz beschlos
sen. Nach intensiven Diskussionen wurde mit dem Gesetz die Voraussetzung dafür 
geschaffen, ab dem Jahr 2020 eine zeitgemäße und stärker vereinheitliche Ausbil
dung im Pflegebereich einzuführen. Die Auszubildenden können zukünftig wählen, 
nach einer gemeinsamen Grundausbildung entweder eine breit gefächerte Ausbil
dung zu absolvieren, mit der sie in jedem Pflegebereich eingesetzt werden können, 
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oder aber einen speziellen Kinderkranken- oder Altenpflegeabschluss zu machen. 
Dieser neuen Ausbildung liegt der Gedanke zugrunde, die verschiedenen Lebenssi
tuationen der zu pflegenden Menschen in der Ausbildung besser abzubilden und 
gleichzeitig die vielfältigen Herausforderungen des Arbeitsalltages in die Ausbildung 
aufzunehmen. Die Auszubildenden erhalten damit für ihr Berufsleben die größt
mögliche Entscheidungsfreiheit. 

2. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe 
Die am 28. Juni 2018 vom Bundestag verabschiedete Ausbildungs- und Prüfungsver
ordnung setzt die Vorgaben des Pflegeberufegesetzes. um. Das Gesetz stellt dabei die 
Leitplanken. Die vorliegende Verordnung ist praxisbezogen und orientiert sich an 
den Handlungskompetenzen, die eine moderne Ausbildung nach neuesten pflege
wissenschaftlichen Erkenntnissen haben muss, ohne die Auszubildenden zu über
fordern. Insbesondere für den Spezialbereich Altenpflege gab es hier intensive Dis
kussionen, in welche sich vor allem die BDA einbrachte. Die BDA machte sich dafür 
stark, dass das Berufsbild der Altenpflege in der Verordnung deutlicher abgebildet 
wird. Nach konstruktiven Gesprächen wurden insbesondere die Kompetenzen für 
die Prüfung in der Altenpflege (Anlage 4 der VO) überarbeitet. Das Berufsbild der Al
tenpflege wird durch klar auf die Altenpflege zugeschnittene Kompetenzen erhalten 
und gestärkt. Darüber hinaus wurde eine Möglichkeit zur Einführung vertiefender 
Angebote für spezifische Fallsituationen und Zielgruppen geschaffen. So wird es zu
künftig z.B. möglich sein, sich in der Ausbildung speziell mit der Begleitung und Un
terstützung dementiell erkrankter Menschen zu beschäftigen. In der Kabinettfas
sung ist der zwischen MdB Lauterbach und MdB Nüsslein vereinbarte Kompromiss 
eingeflossen (Stichwort: Pflegediagnostik, Pflegeprozessgestaltung). Insgesamt ist 
Anlage 4 der VO ausgewogen, da sie die Interessen der Auszubildenden sowie der zu 
Pflegenden berücksichtigt und damit die Balance zwischen den Anforderungen an 
das Berufsbild und den in Zukunft zu erwartenden Bedarfen hält. 

3. Finanzierungsverordnung 
Zur Umsetzung des Pflegeberufegesetzes ist auch eine Finanzierungsverordnung er
forderlich, die Einzelheiten der Finanzierung der neuen Pflegeausbildung regelt. Der 
Referentenentwurf dieser Verordnung befindet sich derzeit in der Ressort-, Länder
und Verbändeanhörung (Stellungnahmefrist: 6. Juli 2018). Die BDA wurde einbezo
gen. Am 13. Juli findet eine mündliche Anhörung der Verbände statt. 



Anlage 5 
Gespräch von PSf in Weiss mit Herrn Steffen l<ampeter, 
Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA 
am 3. Juli 2018 

Auf Basis der Zulieferung von Referat 411 Berlin, 29. Juni 2018 

Pflegeversicherung: Allgemeinverbindlichkeitserklärung (AVE) 

von Tarifnormen in der Altenpflege 

1. Mögliche Sprechpunkte 

• Der Koalitionsvertrag sieht vor, gemeinsam mit den Tarifpartnern dafür zu sorgen, 

dass Tarifverträge in der Altenpflege flächendeckend zur Anwendung kommen. 

• Angemessene Löhne und gute Arbeitsbedingungen in der Altenpflege sind das Ziel. 

• Die Bundesregierung beabsichtigt, das Thema mit den beteiligten Akteuren im Rah

men der Konzertierten Aktion Pflege zu erörtern. 

II. Hintergrundinformation 

Das Ziel, dass Tarifverträge in der Altenpflege flächendeckend zur Anwendung kom
men sollen, sollte gemeinsam mit den zuständigen Partnern für die bereits jetzt beste
henden überbetrieblichen Entgeltregelungen angestrebt werden (TVöD, Tarifverträge 
der nicht-kirchlichen freigemeinnützigen Träger (z.B. DRK, AWO), und die kirchli
chen Entgelte Richtlinien). Die Bundesregierung beabsichtigt, das Thema mit den be

teiligten Akteuren im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege zu erörtern. Hierbei ist 
sachgerecht, den Kreis der Beteiligten in Anlehnung an die Besetzung der Kommissi
on für die Festlegung des Mindestlohns entsprechend weit zu fassen, damit alle 

maßgeblichen Beteiligten vertreten sind. In der Mindestlohn-Kommission ist auch 
Herr Kampeter vertreten. Ggfs. könnte zu diesem Zweck auch durch Gesetz eine 

Kommission mit einem noch näher zu bestimmenden Arbeitsauftrag eingerichtet 
werden. Nahziel kam1 sein, die bestehenden Regelwerke zu harmonisieren. 

Wegen der weiteren Details wird auf den von Referat 411 übersandten Sachstands
Vermerk nebst Anlage (Anlagen 5.1 und 5.2) verwiesen. 





Anlage 5.2 
Gespräch von PSf in Weiss mit Herrn Steffen Kampeter, 
Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA 
am 3. Juli 2018 

UAL 41 Berlin, den 6. April 2018 

Bearbeitet von: Dr. Martin Sehölkopf (Tel. 1006) 

Betreff: Bezahlung von Pflegekräften; 

Bezug: . Anforderung Min-Büro vom 4. April 

Prüfaufträge des Ministers zur Vereinbarung des Koalitionsvertrags 

bezüglich der Tarifbindung in der Pflege 

1. Bezahlung von Pflegekräften 

1.1. Empirische Daten: 

a) Durchschnittliche monatliche Bruttoeinkommen von (sozialversicherungspflichtig 

beschäftigten) Vollzeitkräften in Alten- und Krankenpflege (Quelle: Entgeltatlas der Bundesagentur 

für Arbeit, !AB) 

Fachkräfte in der Krankenpflege: 

Fachkräfte in der Altenpflege: 

Helfer in der Krankenpflege: 

Helfer in der Altenpflege: 

3.239 Euro 

2.621 Euro 

2.4.78 Euro 

1.8.70 Euro 

(eine Differenzierung in ambulant/stationär ist nicht möglich) 

Zum Vergleich: 

Durchschnittseinkommen aller (sv-pflichtigen Vollzeit-) Beschäftigten: 

Durchschnittseinkommen von Physiotherapeuten: 

Gehalt Beamter A 8 Bund (nur Grundgehalt, ohne Familienzuschläge): 

Gehalt Beamter A 12 Bund (wie oben): 

b) Anstieg der Einkommen 2012-2016: 

Fachkräfte in der Krankenpflege: 

Fachkräfte in der Altenpflege: 

Helfer in der Krankenpflege: · 

Helfer in der Altenpflege: 

Zum Vergleich: 

+ 8,9 Prozent 

+ 9,4 Prozent 

+ 7,1 Prozent 

+ 9,6 Prozent 

Anstieg Einkommen aller Beschäftigten: + 8,6 Prozent 

3.133 Euro 

2.192 Euro 

2.846 Euro 

4.204 Euro 
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c) Löhne in der Kranken- und Altenpflege nach Bundesländern 

Monatliche Bruttoentgelte von Fachkräften und Helfern nach Bundesländern, 2016 --------- -- T -- -· --- 1 ··------------------- t -- --

.Schleswig-Holstei 

Hamburg 

Niedersachsen 

Bremen 

Nordrhein

Westfalen 

Hessen 

Rheinland-Pfalz 

Baden

Württemberg 

Bayern 

Saarland 

Berlin 

Brandenburg 

Mecklenburg

V<>rpommern 

Sachsen 

Sachsen-Anhalt 

Thüringen 

Quelle: !AB. 

Fachkräfte 

Fachkräfte in der 

Altenpflege 

2.533€ 

2.806€ 

2.424€ 

2.588€ 

2.801€ 

2.631€ 

2.721€ 

2.937€ 

2.875€ 

2.728€ 

2.528€ 

2.283€ 

2.180€ 

2.050€ 

1.985€ 

2.245€ 

Fachkräfte in der 

Krankenpflege 

3.240€ 

3.276€ 

3.191 € 

3.419€ 

3.370€ 

3.255€ 

3.335€ 

3.396€ 

3.313 € 

3.476 € 

3.144€ 

2.839€ 

2.798€ 

2.881€ 

2.917€ 

2.975€ 

Helfer 

Helfer in der 

Altenpflege 

1.807€ 

2.069€ 

1.747€ 

1.906€ 

2.175€ 

1.899€ 

1.888€ 

2.048€ 

2.013 € 

2.088€ 

1.760€ 

1.630€ 

1.621 € 

1.597€ 

1.586€ 

1.624€ 

Helfer in der 

Krankenpflege 

2.228€ 

2.693€ 

2.415€ 

2.:326€ 

2.701€ 

2.468€ 

2.794€ 

2.663€ 

2.544€ 

2.412€ 

2.045€ 

2.008€ 

1.800€ 

1.929€ 

2.153€ 

2.028€ 




